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1 )ie Arbeit eines hervorragenden und ganzlich unab- 
hangigen englischen Publicisten ist es, welche wir hier dem 
Leser vorlegen, eines Publicisten, dér durch seine vor unge- 
fáhr anderthalb Jahren ursprünglich in dér „Army und Navy 
Gazette“ veröffentlichte Abhandlung über die militarische 
und politische Bedeutung Venetiens nicht blos in England, 
sondern in den weitesten Kreisen mit diesem Votum über 
eine dér wichtigsten europaischen Fragen ein ganz neues 
Licht verbreitete. Indem er nunmehr an ein nocli ungleich 
bedeutungsvolleres und sehwierigeres Problem mit dem Maas- 
stabe seiner auf tiefe Stúdión und genaueste Prüfung be- 
gründeten streng objectiven Kritik herantritt, wird es ihm 
unbezweifelt auch diesmal gelingen, die Nebel vollends 
zu verscheuchen, liinter welche zum Theil noch die wahre 
Gestalt dér österreichisch-ungarischen Frage sieh verbirgt. 
Bonamy Price behandelt nach einander die beiden Lebens- 
fragen Oesterreichs von dér Anschauung aus, dass sie weit 
über die Grenzen des Kaiserstaates binausgreifen, dass die 
Interessen Europa’s durch dérén Lösung berührt werden. 
Sein Standpunkt ist derjenige dér grossen europaischen Poli- 
tik, und aus diesem Standpunkte halt ihn nichts ab, in seinen 
Ilntersuchungen mit energiseher Consequenz bis zum Kém 
dér Dinge vorzudringen; nicht ohne den Sinn fúr das Mensch- 
liche, für die Gefühlsseiten, für Yorurtheile und Schwachen, 
ist er, wo er zu urtheilen berufen ist, doch lediglich nur dér 
durch das Leben und die eigene reiclie Erfahrung erzogenc, 
nn Stúdium dér Geschichte geschulte, praktische engli- 
sche Staatsmann; sein Urtheil bleibt dann unberührt durch 
Rücksichten und Voreingcnommenheiten irgend welcher



Art und ist daher unparteiisch im höchsten Sinne. Partéi 
ergrcift er nur gégén den Versuch, Traumereien in die 
mit gegebenen Factoren rechnende Politik einzufúhren 
oder unmöglichen Theorien den Wertli von Lösungen bei 
zulegen; und dem Nothwendigen, Niitzlichen, Praktischen 
legt er einen so ausschliesslichcn Werth bei, dass cr dér 
ihn leitenden ernsten Ueberzeugung ohne Zaudern seine 
persünlichen Sympathien opfert, welebe im gegebenen Falle 
im Grunde den Ungarn gehören.

Was wir hier sagen, dürfte genügen, um den Stand- 
punkt des Publieisten zu erklaren, welcher vor allém ein 
englischer Liberaler, ein sehr prononcirter Whig ist. Dicsér 
Standpunkt ist weder dér österreiehiscbe nocli dér ungari- 
sche, sondern ein beide überragender; und wir gébén be- 
reitwillig zu, dass dér Leser selbst, und vielleicht vorzugs- 
weise dér österrcicliische, dér deutsche Leser, schon einer 
sehr objectiven Anschauungsweiso fahig sein mnss, um dureh 
die Objectivitat unseres Autors nach keiner Richtung bin 
beirrt zu wcrden. Aucb wird er aus eigener genauerer 
Kcnntniss dér neuesten Zcitgeschichte im Detail und Ein- ✓  
zelnen den staatsrnanniscben Praktiker zu vcrvollstandigen 
oder aucb zu bericlitigen liaben, dér nur das Grosse und 
Ganzé im Auge hat, die entscheidenden Consequenzen des 
Probléma. Vermag er dies aber, dann wird er aus dér 
vorliegenden Untersuebung und Beurtheilung eine reiebe 
Belehrung scböpfen und sicli nicht min dér dadurch angezogen 
fühlcji, wie das unmittclbare Publikum des Autors, das die 
ganze Anlage des Fobruarlieftes von Fraser’s Magaziné, 
in welchem sonst keineswcgs Oesterroich freundlichen Or- 
gane die Abliandlung veröffentlicbt, ist, binnen wenigen 
Tagén aufkaufte.

W i e n.
M. B.



Oesterreich. und Ungarn.

1 Jas Zcrwürfniss zwisclmn Oesterreich und Ungarn 
ist cin Gegenstand vöm höclisten Interessé fiir den Politi- 
ker und den praktischen Staatsmann. Die Fragen, zu 
welclien es Anlass gibt, hangén enge zusammen mit den 
Fundamontal-Grundsátzen dér ncueren Gesellschaft. Es 
handclt sich dabei uin die Existenz eines grossen Reiches.

Die kiinftigen Beziehungen dér Hauptmáchte Europas 
ku einander, sowie die Aussichten auf Krieg und Frieden 
fiir die ganze Welt auf vielo Geschlcchtsfolgen liinaus 
werden durch den Ausgang dieses Zerwürfnisses be- 
stimmt. So wichtig und anziehend auch die Erseheinungen 
sind, welclie es darbietet, so ist es doeh seinem waliren 
Wesen naeh im Allgemeinen noch nicht hinreichend 
verstanden. Auf dér einen Seite hat ein unbeschrankt 
regierter Staat in einen eonstitutionellen sich umge- 
wandelt, eine parlamentarische llegierung ist dér unbe- 
schránkten Monarcliie gefolgt, dér autokratische Willc 
eines grossen Fiirsten hat sich dazu verstanden fúr seine 
Entschliessungen einem Unterhause Rechenschaft abzu- 
legen, und die Rechte und Privilegien einer Nation sind 
durch volksthümliche Einrichtungen vollstándig gesichert 
worden. Auf dér anderen Seite weist ein Drittheil dér 
ganzen Nation, durch starke Bande des Nationalgefühls

l



2

miteinander verbjinden und síeli auf den Bódén einer 
liistorischen Verfassung von liohem Altér stellend fást ein- 
stimmig das Dargebotene zurllek, und wcigert síeli Frei- 
heiten anzunebmen, die von unondlicli grösserer Tragweite 
und von ungleieb liberalerem Cbarakter sind als diejeni- 
gen, dórén es unter dér Herrschaft seiner altén Verfassung 
sich erfreute. Dics ist óin Schauspiel voll Spannung selbst 
flir den unbetlieiligten Zuschauer, um wie viel raehr muss 
es von Interessé fúr Európa sein, dessen politische Orga- 
nisation und Maclitvertlieilung, dessen Aussiclitcn auf ord- 
nungsmassigen Fortscliritt odor traurigen Zuriickgang in 
Folge von Wirren und Kriegen in so unmittelbarem Zusam- 
menliang stelien mit dér Kraftigung oder dér Auflösung 
eines seiner grössten Staaten.

Den Einen sind die Ungarn undankbare und nnbeson- 
nene Rebellcn, den Andern ersebeint Oesterreicli als gewalt- 
thatiger Despot, dér tiberlieferte und verbriefte Reclite unter 
den Fuss tritt und die feierlichsten VerpHichtungen, welcbo 
ein Fürst seinem Volke gegeniiber übernehmen kann, ver- 
áclitlich bei tíeite wirft. Welclie von diesen beiden Ansich- 
ten ist nun die ricbtige? Ist eine von ibnen woblbegrixn- 
det? Vermag eine von ibnen zűr Genuge die mannicbfaltigen 
Erscbeinungcn, die wecbselnden Zttge diescs grossen Kam- 
pfes zu erkláren? Mit einem Worte: ist diescs ein Fali 
vollcndeter Empörung auf dér einen und gesetzloser Tyran- 
nei auf dér andern Scite, oder niclit? Und wenn cs dieses 
nicbt ist, worin liegt denn dér wahre Knotenpunkt dessen, 
was zwiseben den streitenden Partéién vorgebt? Um wel- 
clies Factum oder Princip drelit sich dér Kampf?

Um nun auf dicse Fragen die ricbtige Antwort zu 
finden, muss mán zuvörderst zűr Kláriiéit gelangen Ubcr 
die wabren Beziehungcn Ungarns zu Oesterreicli vor dem 
Jalire ltí48. Die wichtigste Thatsacbe —  die wichtigste, 
denn sie entlialt wirklicb den Scblüssel zu dér Lösung
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elér Sehwierigkeit — ist die: dass Ungarn, wahrend es 
thats&chlich Einen Staat mit Oesterreich bildete, eine Ver- 
fassung besass, gleichviel was ftir eine, wáhrend dér niclit 
ungarisclie Theil des Reiehes keine liatte, und vöm Kaiser 
autokratisch régiért wurde. Das wesentlicliste und, dér 
ungarischen Auschauung gemass, das vor allém wichtigste 
Ergebniss dieses Verhidtnisses. war, dass Ungam hiedurch 
eine gesonderte Existenz füliren konnte; seine Nationalitat 
blieb unberübrt von derjenigen dér andern Unterthanen 
dér österreicliisclien Krone. leli spreche hier von Ungarn 
im allgemeinen Hinne, einschliesslieh nandich dér partes 
adnexnae wie Kroatien, Slavouien u. s. w., welelie mehr 
oder weniger mit dér ungarischen Krone verbnnden waren. 
Das Verlillltniss alinelte, wenn es allerdings aucli in we- 
sentlichen Punkton wieder davon abwich, deinjenigen, wel- 
clies früber zwischen Hannover und England bestand. 
Ausserlialb semer Granzen kannte Ungarn nur den Kaiser, 
welcher zugleicli sein König war; es folgtc dessen Ge- 
schicken. Ungarns Geschicke waren vcrknttpft mit den- 
jenigen dér andei-n Lander, die mit ihm unter dem nám- 
lielien Scepter standén. Gegenüber fremden Nationen, bil- 
deten Oesterreich und Ungarn als curopaischer Staat 
Eine Kation. Wie Hannover hing Ungarn mit Oesterreich 
nur durcli den namlichen Herrscher zusammen und, was 
dér kritisehe Punkt ist, crhielt es sich bezUglich dér in­
neni nationalen Existenz in ganzlicher Trennung von Oester 
reieh; aber ungleich Hannover hinwieder war es durcli 
die Gewalt dér goschichtlichen Ercignisse und seine geo- 
graphisclie Lage, vcnuittelst dér Identitat des Monarchen, 
mit Oesterreich in Einen Staat verschmolzen. Ungleich 
Illand femer wurde Ungarn nicht von deutsclien oder bidi- 
mischcn Ansiedlern beherrscht, sondern im Innern lediglicli 
von Ungarn régiért im Namen ihres Königs; wic Irland aber 
ging es in allén Beziehungen nach Aussen, so in dem

l*
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Rechte anderen Landern Fi’ieden oder Krieg zu erkláren, 
auf in dem grossen östei-rcichischen Staat, und bős áss in 
keiner Bozioliung eme wahrhaft nationale Unabbangigkeit.

Welche wavcn nvin dic Folgen einer solchen Bezie- 
lning zwisclien (len beiden Völkern ? Dic wicbtigste und 
bedeutendstc war die Abschlicssung, in welcher Ungarn 
oder vielmehr dic Magyaron gieli bicdurcli crhalton konn- 
tcn. Dicse Abscliliossung sagte doni niagyariscbcn Bewusst- 
soin und Emptinden ganz besonders zu , dcnii von allén 
Volksstammon in Európa ist keiner so selír vöm nationalcn 
Stolze erfiUlt, so ganzlich auf síeli solbst gestellt, so voll- 
komnien pcrsönlicli gestiiinnt, wie dér magyarische. Er 
kannte von Oesterreicb niclits als seinen Monaroltcn; er 
hatto nur mit cinem einzelncn Manne zu thun. Ungarns 
Grenzc war von einer Reihe von Zollhausern besetzt. Keine 
Verscbmelzung dór verscliiodenen Bevölkerungen, kaum 
irgend ciné Borlibrung fand statt. Was in dér Verwaltung 
der übrigen Provinzen vorgiug, ward von Ungarn niclit 
beaebtet; ob sie aufblühtcii oder zuriickgingen, ob die 
Rechte ihrer Bevölkerungen gcachtet oder missachtct wur- 
den, ob Monarchic, Aristokratie oder Demokratio in ihnen 
das Uebergewicht liatte, das Alles waren Gegenstande, 
welche der Ungarn Neugierde etvva als Nachrichten von 
Aussen ei’wecken rnochte, ihro Interessen oder ihr nationa- 
les Leben aber niclit beriihrten. Sie liatten nur mit dem 
cinen Souverain zu thun, au dessen Goscbickc in Frieden 
oder Krieg sie gebunden waren ; in jeder andern Beziehung 
war ihr Leben auf sich selbst gestellt.

Eine andere Wirkung dicsér Beziehung zwisclien den 
beiden Elementen des zusammengesotzten Staates war der 
hicdurch beeinflusste und untergeordnete Werth der ungari- 
schen Verfassung. Sie erlangte niemals eine wirkliche und 
positive Unabbangigkeit. Es ist viel Naohdruck gelegt wor- 
den auf einen ursprlingliehen Vertrag mit Oesterreicb, auf
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die vcrfassungsmassigen Prarogative des Landtags, auf dic 
Verpflichtungen des Krönungscides, auf dió Zustinimung des 
Landtages zu Rcki’utirungen und Stcuererliebungen und 
andorc nationale Rechtc derselben Natúr; aber dicse 
Dinge miissen im Lichte eines richtigeu Verstandnisscs dér 
Landesgeschichtc aufgefasst werden. Gerade so habén in 
dér Geschichte Englands constitutionellc Autoritaten Grund- 
satze von kritischem Wertho aufgestellt, welche gewissen 
Thatsachen eine ganz andere Bedeutung verleihen, als 
ihnen dic Mengc gemeiniglieh beilegt. So weiss mán 
nun, dass von den Tagén dér Magna Charta au, bis herab 
auf den Bürgerkrieg oder vielmehr bis auf die Revolution, 
was die Verfassung genannt wird, nur ein fortwahrcnder 
Kanipf war zwischen dér Krone und dem Volk, bezüglieh 
dér Machtbefugnisse jener und des Letztern Theilnahme an 
dér Regierung. Kein englischer Geschichtsschreiber würde 
gegenwartig von einem vor fünf oder sechs Jahrhunderten 
abgeschlossenem Vertragé sprechen, dér die bezüglichen 
Reehte dér beiden Gewalten fúr allé Zeit festgestellt liatte. 
Dér Sieg dér einen Partéi führte zűr Feststellung von Vor- 
theilen zu seinen Gunsten; aber ihr Gegner hoffte dabei 
stets auf Siege, die ihm erlauben würden, dicse Fcstsetzun- 
gen wieder aufzuheben. Dér Widerstreit dér Ansichten 
filhrte endlich den Ausbruch des Biirgerkriegs herbei; 
alléin ein grosser Historiker hat die Rechtfertigung venvor- 
fen, auf welche mán für die Hinrichtung Karls I. sich be- 
rief — dass er namlich die Verfassung verletzt habé —  
mit dem Hinweise darauf, dass die Unterstützung, welche 
dér König bei dér Hillfte dér Nation fand, die Grundsatze 
eines Gerichtshofes auf seine Sache unanwendbar machte. 
Bis zum Jahre 1688 war die englische Verfassung nicht 
ausgebildet, und vor dieser Periode war fást ein jedes dér 
jetzt sogenannten Principien dér Verfassung in Frage ge- 
stellt und unklar. Ich habé hier niclits mit dér Frage zu
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thun, ob das Volk berechtigt war, bis zum aussersten fúr 
seine Betkeiligung an tler Regierung cles Landes zu kam- 
pfen; ich wollte nur feststellen, dass in dér englisckon 
Verfassungsgesckickte zwei grosso seharf gesckiedene Pha- 
sen síeli darstellen: die Periode, wo sie errurtgen wurdo, 
aber aueli unbostimmt, sckwankend, dér Ebbe und Fluth, 
des Sieges und dér Niederlage ausgesetzt war, und dér 
Periode, wo dér Kampf vorüber und die gcgenseitigen 
Rechte dér Krono und dór Untertlianen allgeinein und von 
dór ganzon Nation anerkannt waren. Es ist riclitig dass 
in Ungarn zwisehen Nation und König bcsthnnitcrc Ver- 
einbai'ungen zu Standé gekonnncn waren, aber im Allge- 
meincn und Wesentliclien waren ikre Bezieliungen die nana- 
liclien, welclie vor deni Jabre 1(588 in England bestanden 
hatton. Politische Institutionen sind keine todten Perga- 
mente, sondern lebende Organismen; ikre Lebensfahigkeit, 
ikr eigentlickes Wesen beruhen nickt auf gesckriebenen 
Ckarten, sondern auf thatsácklicliem Nutzen und (iebraucke. 
Zwei grosso Gcwalten standén einander gegenüber: dér 
König, gestiitzt auf den Hilfsnnttcln von zwanzig Millionen 
nicktungarischer Untertlianen, und die ungariseke Nation 
mit ikrem Landtage und ihren Recliten. VVie in England 
schwankte dér Kampf kin und her; zu Zeiten war die 
Krone schwach und dér Landtag gewann das Uebergewicht, 
zu anderen Zeiten war die Krone starlt und überliefertc 
den Landtag zwanzigjahrigem Sclilummer. Allerdings blieb 
das Andenken an den Landtag stets lebendig, und dér 
Gedanke dér Verfassung ging nieinals verloren; praktisch 
aber gelang es dem Kaiser stets., das ungariseke Volk in 
Ven-bindung mit dem andern Theile des Staates und in 
wahrhafter Untenverfung unter seinem Willen zu erhalten. 
Auf die ciné oder die andere Weise, sei es min durch List, 
durch tíewalt, durch geschickte Anordnungen oder durch 
Ueberredung, ward dieses Rcsultat wirklich errcicht: Oester-
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rcicli und Ungarn bildeten Einc Nation, wurden von Einom 
Willen régiért, verfolgten ciné und dieselbe Politik und 
stellteu Eine ungebrocliene Einheit frcmden Völkern gegen- 
über dar. Die Integritat dér ganzen Monarchie ist ein ge- 
schiclitliches Faetuin, so wirklich, so alt, so bindend und 
entschoidend, wic die englische Verfassung selbst. Dicse 
Verfassung war stets ein untergeordnetes Element; niemals 
zu irgend einer Zeit stand sie dem Souverain mit dér 
wahrliaften Unabhangigkeit weder eines abgeschlossenen 
Volkes, nocb eines ecbten Parlanients gegeniiber.

Fcrner war dic Verfassung niclit blos schwankend, 
sondcrn in iliren Bestinmiungen aucli überaus bescbrankt 
und unvollkonunen. Sie besass kcinc dér Attribute voll- 
standiger Souvcrainctat. Die Ungarn hatten niclit die 
Maciit, Fricden odor Krieg zu crklaren. Sie folgten dér 
Spur Ocstorreiclis oder vielmclir des gemeinsamen Monar- 
clien. Sie besaesen kein unabliarigiges Ministeriuni. Ein 
Mitglied des kaiserlichen Kabinets war ungarischer Kanzler; 
indess hatte er nur die Stellung etwa eines englischen 
Geheimeraths-Mitglieds oder schottischen Lord-Advocaten 
oder irisehcn Schatzlords. Er leitete die ungarischen Ge- 
schafte in Wien, war jedoch lediglich cin Diener dér Krone, 
ohne irgend einen Einíiuss auf die Rcgierung. Die Aus- 
hebung von Rekruten war ein Prárogativ des Landtages; 
demungeaehtet wurden liaufig auch ohne die Zustimmung 
des Landtags Truppén ausgehoben. Die Controlle des 
Landtags über das Einkommen von Ungarn war auf die 
selír massige Grundsteuer beschrankt; dér weit grössere 
Thcil des Einkommens —■ indirecte Steuern, Zölle und 
Douane, Krondomainen —  stand zűr unbeschrankten Ver- 
fügung des Souverains. Es ist unbcstreitbar, dass Ungarn 
nicht dón íinanziellen Einfluss besass, um die Politik des 
Staates controlliren zu können. Abgesehen von einigen 
geringen Beschriinkungen wurde Ungarn thatsaclilich von
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seinemKiinigc régiért; und da diesel König bei wcitem mclir 
war, als blos ein ungariscber Monarch auf dér cinen, ge- 
genübcr cinem ungariscbcn Volke auf dér andern Seitc, 
da seine Maciit und Mittel vorzugsweise aus nicbt ungari- 
schen Quellén flossen, oder auch aus Quellén innerbalb 
Ungarns, aber ausserlialb des Bereicbes dér ungarischen 
Landtagc: so ergiebt sich klar, trotz dér jnristiseken Ge- 
lchrsamkeit des Herrn Deák, dass ciné selír wirklichc Real- 
union zwischcn Oestcrrcich und Ungarn bestand, und dass 
in allén grossen Regiérungsfragen Ungarn dem Kaiser 
unterworfcn und von ilun zu Einem Staate mit Oestei- 
reich verbunden war.

Mán wird mich niclit mit dem Vorwurfe belasten, als 
hege ieh gégén Volks-Charten und Verfassungsvertrage eine 
eynisebe Verachtung. Es ware betrlibend und beschíl- 
mend für micli, könnte ein solcher Vonvurf mich mit ir- 
gend einigem Rechte treffen. Das Andenken an alté Recbte, 
selbst wenn dérén Austibung lángst dahingesdiwunden und 
dérén gesetzliches Ansehen zerstört ist, bleibt stets einer 
dér kostbarsten Schatze einer Nation. Die Erinnerung an 
die Garantieen gégén willktirliche Gewalt, die einst die 
Charte darbot, ist nocli innner eine Kraft und ein Schutz 
für Frankreich, und vielleicht ist dér Tag niclit feni, wo das 
ehemals Erreíchte mit Erfolg wieder zurückgefordert wird. 
Die Kunde eheinaliger Freiheiten halt das Ideál stets 
aufrecht vor den Augen des Volkes; es sagt ihm, wofür 
zu ringen ist, und in den Tiefen des Gewissens wird es 
als eine Mahnung empfunden, um an dessen Verwirklichung 
zu arbeiten. Um wie viel mehr muss dies von Institutionen 
gelten, welche niemals förmlich aufgehoben wurden, wenn 
sie auch zeitweilig ausser Wirksamkeit gesetzt oder durch 
die Art des Gebrauches beeintrachtigt worden sind. Fern 
sei es daher von mir, die ungarische Verfassung zu unter- 
schiUzcn, so einflusslos und beschránkt sie auch zweifellos
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A v a r ;  inéin einziger Zweck ist, die Bezieliung zvvischen den 
beiden Landcm zu sclnldem, wie icb ibren fa c tisc h e n  
Bcstand scit Jahrhunderten verstehe: ein grosscs autokia- 
tiseli regiertes Voik, vermittelst eines gemeinsamcn S011- 
vcrains mit cinem kleineren constitutionollen vereinigt, ver 
mittelst eines Sonverains, dór den HaupttheiI sciner Maciit 
niclit von dicsem kleineren Volke ableitctc, und dér zu 
allén Zeiten stark gémig ivar, beide Lander zu Eincm 
Staate zusammenzufiigen —  eine Verfassung, Avelche ITn- 
garn AvertliA'olle Rcchte gegenüber dér Krone verlicb, je- 
docli seinom Landtage niemals Criabhangigkeit, obersto, gc- 
setzgeberisehe Gew'alt, allgcmeine Controlle übcr die Hilfs- 
quellcn des Landes odev die vollen Attribute vollstandigcr 
Souverainetat verlieh; und die durch Ungam in eineni sol- 
chen Verhaltnissc geschichtlich verwirklichte Fiihigkeit eine 
in síeli bosteliende, getrenntc Existenz zu filhren, das heisst 
ohne persönliclie oder nationale Fusion mit den übrigen 
Provinzen des Einen gemeinsamen österrcichichen Reiches.

Wir kommen nun zu einer ziveiten Epocbe in dieser 
denkwiirdigen Gescliichte. Die Uebergriffe dér französischen 
Revolution ricfon eine starke Reaetion gégén liberale Prin- 
cipien in ganz Európa hervnr, und mit Avenigon Ausnabmen 
crlangte eine willkürlichcre und despotisebere Regierungs- 
verAvaltung auf dem Fcstlande das IJebergeAviebt. Das con- 
stitutionclle Leben ward auf allén Seitcri zuriickgedriingt; 
die Volksrcelite geriethen in Missacbtung und fást allgemein 
ward das Regiment absoluter Hiife das vorlierrsebendc. 
Dieses Regiment stand in cinem wirklicben Gegensatze zu 
den Tendenzen und Bediirfnissen dér neuern Gesellschaft, 
und so war die natiirliehe Folge eine wacbsende Entfrem- 
dung zwiseben den Völkern und ihrer Regierung; állmaiig 
sammelten sich die Stoffe fiir einen grossen Brand und als 
(ler Sturz des Hauses Orleans in Frankreich das Signal gab, 
brach dicsői- Brand gleichzeitig fást in allén Staatcn
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Europa’s mit plötzlicher Heftigkeit aus. Es kam zu Aufstan- 
den in Paris, wie in Berlin, Baden und Pest, und selbst das 
insulare England fíirchtete eine Wirkung des Sturmes in 
London am 10. April. Aller Orten befand sicli das Volk 
in Empörung gégén seine Regicrcr. Neue Institutionen wur- 
den gefordert, und nene Siehcrheiten für die Reehte des 
Volkes. Um aber die ungarisclic Frage zu verstehen, ist es 
wesentlich, sicli zu erinnern, dasa die Bewcgung ibrer Natúr 
nacli allgemein und niclit local war; locale Vcrhaltnisse ver- 
liehen allerdings dem Kampfe in jedem Lande ikren Stem- 
pel, jedocli dér durckgekendc gemeinsame Zug war ein Er­
iiében auf allén Punktcn gégén das Gesetz dér Willkür und 
dér Unumsckranktkeit. In Wien, wo lceine alté Vcrfassung 
wieder ins Lobén zu rufen war, stand inán gégén die Krone 
eben so heftig auf, wie im constitutionollen Ungarn. Die 
Uesterreichor forderten einc Vcrfassung, iiber welohe sie 
sieh noch niekt klar geworden waren. Die Ungarn wollten 
ikren Landtag wieder, dér lángé praktisch aufgehoben ge- 
wesen, und wie in den engliscken Verfassungskáinpfen er- 
strebten sie erweiterte Befugnisse und besscre Hiclierungen 
für eine oő'enkundig unvollkonnnene Constitution. Die eine 
wie die andere Partéi wollte den títurz des autokratischen 
Regiments, folgte aber dabei dér ihr von ikrer geschicht- 
licken Stellung vorgeschriebenen Bálin: Die Eine um eine 
Vcrfassung zu erlangen, die Andere um die Verfassung, 
wclelie sie bereits besass, wieder ins Leben zu rufen. Keine 
aber von Beiden erstrebte nationale Trennung; keine er- 
strebte die Auflösung dér vereinigten Monarehie; und keine 
von Beiden dachte —  selbst auf dér Höhc dér Empörung 
—- daran, wie die Oesterreicher mit ihrem neuen Parlament, 
und die Ungarn mit ihrem alton sich gegeneinander stellen 
sollten. Die Freiheit war ihr Ziel; die Frage naeh dér Re* 
gierungsform des vereinigten Stuates unter den neuen Be- 
dingungen blieb vorlaufig ausser Betracht.
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Dér Angelpnnkt alsó ist, eláss die Erhebung dér Un- 
gnrn ni elit ledigliob und cinfaeh ein blosses Zuröckver- 
langen ilirer verbrieften Reehte war; es war eine mit den 
andern Provinzen genieinsame Erlicbung zűr Erlangung 
freiheitliclicr Institutionen. Dér Biirgerkrieg braeli aus. Die 
Ungarn, wclche, je weiter dér Kampf fortschritt, sieh auf 
den Bódén ilirer bcsonderen Stellung mit dem Bositz einer 
bereits bestebenden Verfassung zuriiekzogen, benützten die 
Bcdrangniss ibres Königs, und erlangten von ihm eine 
Maassregel, wclche fiir den uns bier besehai'tigcnden Gegen- 
•Btand von dér böcbsten Wiehtigkeit ist, eine Maassregel, um 
welcbe das Ilauptarguuient dér Ungarn sich drebt, und das 
die Grundinge jener formaién L egál itat bildot, welcbe 
mit solcli bartnaekiger Logik in den Vordergrund geriiekt 
wird. Dicse Maassregel war die Erlassung dér vielbcspro- 
clienen Gesetze von 184S. Die Ungarn erlangten dadurch 
eine derartige Enveiterung ilirer Constitution, dass dieselbe 
praktiseb nunuiehr eine wesentlicli neue war. Bis zu dicsér 
Periode war Ungarn eine blosse Provinz gewesen, wenig- 
stens in Betraclit dér bohercn Souveranetats-Reclite und dér 
Bestimmung iiber Fragen, wie Krieg und Frieden mit aus- 
wartigen Bandern. Die neueii Gesetze dagegen verlieben dem 
ungarischen Landtage volle Unabbangigkeit mit cinem ganz- 
lich getrennten ungariseben Ministerium; und damit erlangte 
derselbe aueh die Maebt, naeh eigenem Gutdünken — unter 
llmstanden selbst obne Riicksiebtnabme auf das übrigc 
lleicli —- die nationale Dolitik zu lenken. Somit spalteten 
diese Gesetze Oesterreich in zwei ganzlich getrennte Staa- 
ten, wie England und Hannover zufallig unter die Autoritat 
des namlichen Herrsehera gestellt. Dies war oő'enbar eine 
historisebe Neuerung: es war die Erlassung einer neuen 
Chartc, einer neuen Constitution. Viele sind gencigt — und 
die Ungarn thun os wirklich —  dies eine regelmassige und
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rechtmassige Entwickelung dór Verfassung, einen gercchten 
und vernünftigen politischen Fortschritt zu nenncn.

Wenn ich darüber urtheilen soll, so gebe ich zuvörderst 
zu, dass es sich hiebei, tcchnisch genommen, um ein gesetz- 
massiges und regelrcchtes Verfahren handelte. Ein englischer 
Jurist würde sich so aussprechen műssen. Es war das Werk 
dér hierzu berechtigten Factoren; es war ein Dationales 
Gebaude, begründet auf dér Zustimmung dér Krone und dér 
Bcstátigung dcs Landtags. Würde es sich um einen Vorgang 
im englisehen Parlament handeln, so könnte die absolute 
Giltigkeit keinen Augenblick bestritten werden. Dieses ist 
das Argument für die formale L egalitat, auf welcher 
dér ungarische Landtag nun seinen Standpunkt nimmt; und 
in legaler Hinsicht ist au eh das Argument schwerlich anzufech- 
ten. Aber unter deni Gesichtspunkte dér politischen Beurthei- 
lung — und das politische Urtheil ist das einzige, welches auf 
den vorliegenden Fali anwendbar ist — wird nach meiner Mei- 
nung ein wesentlich verschiedencr Ausspruch erfolgen müssen.

1. Zuerst ist zu bedenken, dass die Maassregel einem 
Fürstcn entrissen wurde, dér in keiner Beziehung mehrHerr 
dér Situation war, einem Fürsten, dessen Güte bis zűr 
Schwáche, und dessen Unentschlossenheit bis zűr Rathlosig- 
keit ging, dessen Einsicht dér furchtbaren Schwere dér 
Zeiten und Aufgaben nicht gewachsen war.

2. In zweiter Reihe handelte es sich um einen Zwi- 
schenfall in einem damals wfithenden und unentschie- 
denon Biirgerkriege. Dér König befand sich im Kriege 
mit seinen eigenen, in Empörung begriffenen Unterthanen; 
er handelte daher unter dér Pression militarischer Ereignisse 
und vorfuhr seinen vielfachen Feinden gegenüber je nach 
den Erfordernissen des Tages und dér Stunde. Es falit mir 
nicht ein, mich auf die verabscheuungswürdige Lehre zu 
borufen, dass dem Feinde, möge es nun ein auswartiger sein 
odor um inlandische Rebellen sich handoln, Treu und Glauben

12
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nur zu haltén sei, so lángé er stark ist, und dass Ver­
tragé mit ihm aufhörén bindend zu aein in dem Augenblicke, 
wo er schwach geworden. VVobl aber maciie ich einen wc- 
sentliclien und notliwcndigen Unterscliied zwiachen Verpflich- 
tungen, welche wUhrcnd eines noc-h unentacbiedenen Kampfes 
eingegangen wurden, und deui ordnungsniassigen Verleihen 
Hua friedliehen Zeiten, in dicsem Sinnc namlicb, dass die 
endgiltigc und bindende politische Festsetzung ateta diejenige 
aein muss, welche dér Endausgang dea Kamjifcs herbeige- 
fiilirt hat. Aus dór Natúr jeder politischcn Organisation 
ergibt sicli, dass es anders gar nicht aein kiinne. Die Vor- 
scliung hat kein allgemeines Gesetz gégében zu Gunsten 
dér absoluten odor beschrankten Monarchie, parlamcntarisclier 
odor rcpublikanischer Einriehtungen; es gibt bei keinem 
Volk dór Erdő irgend ciné Uegierungsfonu, die für allé Zeit 
unveranderlicli, und déren zeitweilige oder gauzlichc Auf- 
hebung an und für sicli cin Verbreclien gégén die sittliche 
Woltloitung warc lm letzten Grunde sind politische Ein- 
richtungcn niehts anderes. als Vertragé; und wáhreud es 
ganzlich immoráliséi) warc, zu erklaren, dass Vertragé nicht 
bindend seien, blcibt es gleieliwohl wahr, dass Vertragé tag- 
taglieh vermittelst Trug oder Gcwalt gebroehen werden, 
wahrend docli dér aut dicsen verbrecherisehen Vertrags- 
bruch folgende Zustand dér Dinge, wenn einmal begriindet, 
allgemein für rechtinnssig und eridgiltig gelialten wird In 
ilürgerkriegen, wie in den Kámpfen des politiscben Lebens 
werden Thaten begangen., welche dér Morálist und dér Hi- 
storiker aufs strengste zu verdammen genöthigt sind; niehts 
destoweniger ist das daraus sicli ergobende Endresultat, die 
letzte Festsetzung, die alléin vorheiTscbt und anerlcanut 
wird. Ware dies nicht dér Fali, so müsste ja dér Sieger im 
Momente seines Uobergewichtos sich bewogen tinden,seinen 
Gegner völlig zu vernichten. Die Interessen dér Mensclilicli- 
keit und dér Gesittung erheiseben die Genehmigung dér
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vollendeten Thatsachen. leli begnüge mieh hier , auf 
das französisehe Kaiserreicli, auf den zweiten December, und 
dessen Ursprung hinzúweisen. — Zu einer Zeit des Bürger- 
krieges gewáhrte alsó die Krone den Ungnrn Privilegien, 
welche spáter zurückgenommen wurden. leli bin nicbt ab 
geneigt, den Ungarn das Zugestandniss zu niacben, dasa 
diese Zurúcknahme an sich eine gewaltthiitige llandlung 
ivar; dagegen werden sie scliwerlich láugnen können, dass 
dér Kampf nichtsdestoweniger weiter ging) und dass aiu 
letzten Ende dér Sieg bei dér Krone verblieb. Ist dies aber 
dér Fali, dann vermag icli niclit einzuselien, dass die Erlas- 
sung dér neuen Gesetze, welche an sich ein Incidenzpunkt 
des Krieges war - -  eine Erlassung, welche gewissermaassen 
in verbrecherischer Wcise bewerkstelligt worden — in po- 
litischer Beziehung als ein bindender Contract, als die eclite 
Grundinge einer ft'ir allé Zeit giltigen formalen Legalitiit 
botrachtct werden kann.

Mán missverstehe mieh jedoch nieht. leli will keines- 
wegs sagen, das lleeht einer Nation auf eine besondere 
politisclie Entwicklung werde diu’ch die Niederlage ver 
scherzt, ich behaupte vollstandig das Gegentheil. Dér Rochts- 
anspruch auf eine gute Regiei’ung ist jeder Gesellschaft und 
jedem einzelnen Biirger eingeboi’en. Es giebt keine natiirliehe 
Definition dér guten Regierung oder dér Institutionen, dureh 
welche eine solche erlangt wird; jedoch kann mit Bestinnnt- 
heit behauptet werden, es gebe Regierungen, welche dóra 
Zustande dér Gesellschaftcn, welche sie leiten sollen, so 
unangemessen, dérén Wachsthuni an Maciit, Wohlstand und 
Gltick so hinderlich sind, dass ihre Umgestaltung oder solbst 
ihr Umsturz durcli allé denkbaren Mittel erforderlicli und 
gerechtfertigt werden. Ich bin dér Meinung, dass das System, 
nach welcliem Ocsterreich und Ungarn vor dem Jalire 1848 
régiért wurden, sich überlebt liatte; und ich glaubc aucli, 
dass Manches in dér Gesetzgebung von 1848 gesund,



trefflich und nothwendig war. Denigemass behaupte ich, dass 
das ungarische Volk, selbst nach seiner Niederlage, auf 
Manches, was im Jalire 1848 bewilligt worden, cin unbe- 
streitbareB und bestandiges Recht babé, und wcnn es 
desscn Wiederherstcllung durcb jedcB ihm erreichbare Mittel 
versuchte, so sei dies gerechtfertigt. Aber ich folgere dieses 
Recht aue dér Trefflichkeit dér Maassregeln an sicli und 
dérén Nothwendigkeit für das Wolilergehen dér ungarischen 
Nation, bestreite jedoch zugleieh, dass es aus dem Zuge- 
standniss von 1848 sich herleite, denn dieses, als ein tech- 
nisclies und legales Documcnt, ist dnrch den Bürgerkrieg 
beseitigt worden.

III. Noch eriibrigt aber eine weit verhángnissvollere 
Einwendung gégén die peremtoriscbe Forderung dér Wie- 
derherstellung in integrum dér Gesetze von 1848 auf Grund 
dér strengen Gesetzmassigkeit. leli behaupte namlich, dicse 
Festsetzung sci ultra vires geschehen, da die betreffcndcn 
Factoren derselben ihre Vollmacht übersehritten. Die ab- 
solute Unabhiingigkeit dér ungarisebcn Nation — das ist 
ihre politische und praktische Abtrennung von den übrigen 
Provinzen des österreiehischen Staates — lag nicht inner- 
lialb dér Competenz des Königs von Ungarn und seines 
Landtagcs. Eine dér hierbei betheiligten Partéién war nicht 
zugezogenj namlich das österreichische Volk. Es handelte sich 
um eine Auflösung, eine Zerstíickelung dér österreiehischen 
Nation, und dieses war ein Act, welchen keine unterge- 
ordnete Festsetzung zwischen dem Königo von Ungarn und 
seincn Untcrthanen rechtmassig bewerkstelligen konnte. Wir 
habén gesehen, dass Ungarn niemals Oesterreich gleichbe- 
rechtigt zűr Seite stand als ein unabhangiges Land, mit den 
Rechtcn dér Souverainetat und dér Maciit Krieg oder Érie­
den zu erkláren ohne Rücksicht auf Oesterreich. Die beiden 
Kationén hatten wesentlich und wirklich Einen Staat ge- 
bildet, ein durch die Stürine des Bürgerkrieges momentán
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ohnmachtig und hartbedrángter Fiirst war nicht crmáchtigt, 
einen Separat-Vortrag mit cinem Tlieile seiner Völker ein- 
zugehen und die Existenz dcs österreichischen Staates durch 
cinen Fcdcrzug zu vcrnicliten. Es war ein politischer Ver­
trag, welcher seiner Natur nacli falién musate, sobald cr 
angefocbtcn wurde, ein Vertrag, von welcbem gar nicht zu 
erwartcn war, dass ilm das österrcicbiscbe Volk anerkenncn 
wiirde. llattc dér Kainpf ciné andcre VVcndimg genomincn, 
tűid zűr Uründung ciner Verfassung uud freicn liegierung 
in Oesterrcieb geführt, so ware es gcradczu lachcrlich vor- 
auszusetzen, das österreichiscbe Volk luvttc damit zufricdcn 
scin wollen oder können, wiirde mán ihm gcsagt babén, 
dass 1 Ingám fúr OeBtcrreieh verlorcn sei, wcil scin König 
ihm unbcschrankte Unabliángigkeit vcrlieben habé. Kein 
österrcichiseher Staatsmann liatte eine solchc Antwort an- 
nelnncn kiinnen, und als pedantische und unpraktisclie Öo- 
phistik híitte er sie nur vorwerfen müsson. Ein anderer Bür- 
gerkrieg zwischen dón beiden Völkern, zwisehen dér öster- 
roiehisehén Nation auf dér cinen, und dér ungarisehen Nation 
auf dér andern Sei te, halté die unvermeidliclie Folge sein 
müssen, ware mari mit cinem solchen Anspruehe autgestanden. 
E h handeltc sicli unj eine neue, ilirer vergangenen (Jeseliielite 
ganz freinde liezielnmg zwiseben den Landern; und sie be- 
werkstelligte eine Umgeslaltung in dér Stellung Ocstcrrcicbs 
in Európa, wolehe durch den Satz von dér legalen Ent- 
wickelung dér ungarisclien Coristitution zu reehtfertigen, ein 
gcradczu kindischer Versueh geweseu ware. Jene Fcststel- 
lung ignorirte die Thatsaclie, dass Ungarn, nebst seiner 
Verfassung, aucli ciné wirkliche und politisclie Verbindung 
mit Oesterreich liatte; und keiue Veranderung, welehe le- 
diglich aus dér erőtérén Thatsaclie entwickelt wurde, konnte 
giiltig sein, wenn biedurch, obne die vorgangige Zustimmung 
dér andern betheilig' n Partéi, uámlicb des Volkes von (_)e- 
sterreicli, die zweitc Thatsache wesentlieh umgestaltet wurde.
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Hierin liegt dér unheilbare Fehler dér Stellung, welche 
die Ungarn eingenommen habén. Er macht dieselbe, so weit 
ieh sehen kann, vollstandig unhaltbar. Die Ungarn habén 
vorgcgeben, dass mán sie als unterworfene Rebellen be- 
trauhlc, und dass demnach die Gewalt die Norm bilde für 
die Bchandlung, die mán ihnen angedeihen lasse. Alléin 
dies ist durchaus ein Irrthum Ich behaupte vielmehr, dass 
sie positiv dér angreifende Theil sind, dass sie einen Bürger- 
krieg sicli zum Nutzcn gemacht habén, um eine Stellung zu 
erlangen, welche die Rechte des österreichischen Volkes be- 
eintrachtigt, welche die Wünsche und Interessen dieses 
Volkes ausser Betracht liess, und welche demzufolge lediglich 
aus ihrer eigencn Autoritát herzustellen sie keineswegs com- 
petent waren. Die Gesetze von 1848 sind weniger eine 
Revolution gégén ihren König — denn unter diesern Gesichts- 
punkte waren sie dér Vertheidigung faliig, wenn auch stets, 
was für allé Revolutionen gilt, dér schliesslichen Entschei- 
dung durcli das Schwert unterworfen —• als vielmehr eine 
Revolution gégén das Volk von Oesterreich; eine Revolution, 
dér, gleichviel welche Regierungsform Oesterreich auch be- 
sitzen mag, die österreichische Kation als giltig nieht 
zustimmen konnte, die sie vielmehr als einen ex parte 
Vertrag verwerfen musste.

Demzufolge betrachte ich die Gesetze von 1848 als abge- 
tlian; abgethan als eine dem österreichischen Staate Verbind- 
liclikeit auferlegende constitutionelle Transaction; abgethan 
als ein Missbrauch dér Autoritát, dér bei ihrer Erlassung von 
König und Landtag begangen wurde; abgethan als eine Zer- 
stückelung und Zerreissung des österreichischen Kaiserstaates 
ohne die Zustimmung dér Mehrheit seiner Völker; abgethan als 
eine Verletzung des historischen und fundamentalen Brincips — 
gleichviel wie ausgeführt — zwischen Oesterreich und Ungarn; 
abgethan endlich als die Schöpfung einer unbeschrünkten, 
nationalen Unabhángigkeit und vollen Souverainetat, welche

2



18

Ungarn gegenüber Oesterreich in keiner Periode seiner Ge- 
schichte besessen hatte. Aber sie sind nicht abgethan dem 
Wesen nach, obgleich in dér Form, in so weit sie nRmlich 
das enthielten, was wirklich und wahrhaft Reform, was fiir 
die Sicherheit und das Wohlergehen des ungarischen Vollts 
nothwendig war; nicht abgethan in Bezug auf das Reclit 
dieses Volkes, auf dér Anerkennung dér wohlbegründeten 
Rechte dér Kation zu bestehen. I nd schliesslich inuss noch 
bemerkt werden, dass, wie diese Gesetze von 1848, als ein 
Ganzes genommen, gegenüber dem österreichischen Volke ille- 
gal und unconstitutionell erscheinen, sie nicht minder vöm 
Standpunkte dér grossen Mehrheit dér ungarischen Mation aus 
betrachtet unausfiihrbar und unmöglich waren. Ich sage, die 
grosse Mehrheit; denn es gab ciné kleine und entschlossene 
Partéi —  die revoiutionáre Faction von Kossuth und seinen 
Anhángern— dérén offenkundiger Zweck die Bewirkung einer 
thatsáchlichen und völligen Trennung Ungarns von Oester­
reich war. Solehes war aber nicht, und ist auch jetzt nicht, 
dér allgemeine Wunsch des ungarischen Volkes. Es ging 
nicht in den Kampf mit dér zugestandenen Absicht mit 
Oesterreich ganz und gar zu brechen; es wünschte nicht 
des Gehorsams gégén das Ilaus Habsburg sich zu begeben.

Was die Ungarn verlangten, war die Verbesserung dér 
Stellung und Privilegien dér Nation, war die Verlebendigung 
und Ausbildung ihrer Verfassung; als sie aber im Véréin 
mit den Oesterreichern gégén das autokratische Regiment 
sich erhoben, da lag ihnen dér Gedanke fern, ihre Bezichun- 
gen zu demselben zu zerrcissen. Daher riilirt das Falsche 
ihrer Stellung und die Unausführbarkeit dér von ihnen er- 
griffenen MaasBregeln. Sie wünschten keine Trennung von 
Oesterreich und doch erzwangen sie eine reclit eigentliche 
Trennung von dem Brudervolke. Die Gesetze von 1848 
hatten nicht auf Jahresdauer in Giltigkeit sein können, ohne 
einen zweiten Bürgerkrieg herbeizuführen oder die beiden
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Landor von einander zu reissen. Sobald die erate Frage sich 
aufwarf, bei welclier eine Versehiedenheit dér Meinung her- 
vortrat —  die Frage z. B. ob Venezien gégén Italien zu 
vertheidigen sei oder nicht — hátte sich Oesterreich ge- 
zwungen gesehen, zwei verschiedene Staaten zuzulassen, so 
verschieden wie England und Hannover — oder die Union 
— so wie sie zwischen England und Irland besteht —  durch 
Gevralt dér Waffen neu zu schaffen. Ea gab keine andere 
Wahl. Das Bestehen dér Gesetze von 1848 iet unbedingt 
uninöglicli, ausgenommen bei einer AuflösuDg dea österrei- 
chisehen Staates; aber diea ist ein Ziel, zu welchem das 
ungarische Volk sich niemals bekannte, weil es in Wirklieh- 
keit niemals darnach strebte. Seine Gesetzgebung und seine 
Zwecke waren absolut unvereinbar, seine Stellung alsó falsch 
und unlogisch. —■ Nun trat dér ZwÍBt in seine dritte Phase; 
dér Wiener Hof errang den Sieg und die ungarisehen Ge­
setze von 1848 wurden beseitigt. Dér Hof regierte so auto- 
kratiseh wie zuvor, betrat einen Weg, dér auf ein löbliches 
Ziel hingerichtct war, bediente sich aber dabei dér möglichst 
ungeeigneten Mittel. Dér Katnpf hatte die grosse nationale 
Nothwendigkeit einer engeren Verbindung zwischen Oester­
reich und Ungarn dargethan; die gegenseitige Vereinzelung 
dér beiden Volkskürper war eine bestandige Quelle dér Ge- 
fahr für den österreichisclien Staat unter irgend welclier 
Regierungsfonn. Die österreichisclien Staatsmanner thaten 
das Rechte und Vernünftige, wenn sic suchten diesen Uebel- 
stand zu entfernen; alléin ihr Verfahren dabei war unweise 
genug und konnte daher auch unmöglich erfolgreich sein. 
Das Bindeinittel namlieh, welches die beiden Völker enger 
aneinander fesseln sollte, ward von Minister Bach in dér 
allgeineinen Ausbreitung dér deutsehen Bureaukratie gesucht. 
Mán mag noch so hoch denken von dér Bildung dér Deut- 
schen, so kann sie doch nicht áudern, dass die Bureaukratie 
ein leben- und seelenloses Ding ist, eine Bureaukratie von

2 *
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Fremtlen aber ist die gehássigste aller gouvernementalen 
Maschinerien. Kein wirksameres Werkzeug hátte erdacht wer- 
den können, um den Ungarn dazu zu bringen mit dér unbe- 
sieglichaten Hartniiekigkeit an seine Nationalitát und aein dér 
Fusion abgeneigtes Gefiihl sicb zu klammern; je dichter die 
deutsche Bureaukratie ihn umgab, desto fester hüllte sich dér 
Ungar in den Mantel dér Nationalitát ein. So kam mán keinen 
Sehritt weiter. Dér Antagonismus des ungariachen Volks- 
stammes wurde durch ein aolchea Syatem genáhrt und ver- 
ewigt. Kein Zollbreit Terrain ward gewonnen für die Ver- 
selimelzung dér etreitenden Provinzen zu Einem Volke. Die 
Gefahr, welche über dem österreichischen Kaiaerstaat schwebte, 
ward nicht vennindert; eher wurde aie noch gesteigert; denn 
die ungarische Verbitterung, ohnehin von dér Erinnerung an 
den Kampf zehrend, wurde entflammt durcb die rohen und 
tactlosen Angriffe auf das nationale Bewuaataein. Mehr als 
es je vorhcr gewesen, ward Ungarn dér österreichischen 
Monarchie entfremdet.

Es begreift sicb, dass eine solche Stimmung unter 
giinstigcn Umstánden leicht in thatigen Widerstand ausbre- 
chen konnte. Wirren und Hcimsucbungen befielen das 
lteich, und dér Kaiser fasste die Ueberzeugung, dass ciné 
durchgreifende Reform in dér Regierung nothwendig gewor- 
den für die Rettung des Staates und die Wohlfahrt eeinea 
Hauses. Er beschloss, dem bis dahin in Oesterreich herr- 
schenden unbeschránkten Monarchismua ein Ende zu ma­
ciién ; einem groaaen Theile seiner souverainen Grewalt zu 
entsagen; seine Völker Theil nehmen zu laasen an dér Au- 
toritat und Verantwortliehkeit dér Regierung. Diesen hoch- 
herzigen Act beschloss er zu vollbringen; aber durch welche 
Hittel und unter welchen Bedingungen war dér Entsehluaa 
auszuführen? Unter allén Maassregeln, welche er hátte er- 
greifen können, wáhlte er wohl die weiseste. Er berief 
einen verstárkten Reicharath. Notable aus jeder Provinz
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seiner Lilnder wurden nach Wien berufen, um über die Lage 
des Staates zu berathen und dér Krone líathschlage zu er- 
theilen über die zu diesem Behuf geeignetsten Maassregeln. 
Dieser verstarkte Reichsrath des Jalires 1860 war von dér 
Krone berufen, alsó nicht ein Parlament. Dér Zustand des 
Landes ward rückhaltlos und vollstandig ihm vorgelegt. Die 
Versammlung berieth nicht im Geheiinen, denn ihre Ver- 
handlungen wurden rasch und vollstandig vor die Oeffent- 
lichkeit gebracht; und die ungarischen Mitglieder, die sich 
sofort durch ihre politische Befiihigung auszeichneten, nah- 
men einen bervorragenden Antheil an den Verhandlungen. 
Das wiehtigste Ergebniss dieser Zusaimnenkunft war das Pa­
tent oder Decret vöm 20. October 1860, durch welches dér 
damalige Minister, Gráf Goluchowski, eine einfache Ver- 
sammlung in Wien einsetzte, mit ungenügend umschriebenen 
legislativen Gewalten, gebildet aus Ernannten dér Krone, 
und ausgewablt auf Grund von Listen, welchc die Provin- 
zial Landtage aufstellen sollten. Jedes Kronland erhielt nach 
dieser Anordnung einen verschiedcnartig zusammengesetzten 
Landtag, mit grossen Gewalten ausgestattet, jedoch dér 
Central-Versammlung in Wien nntergeordnet. Diesem Ver- 
fassungsstatut gelang es nicht, dér liberalen Partéi in Oester- 
reich zu genügen; die Folge war, dass dér Minister Herr 
von Schmerling dasselbe vermittelst dér gegenwartigen Ver- 
íassung vöm 26. Február 1861 vervollstiindigte, durch welche 
ein wirkliches, vereinigtes Parlament fíir den ganzen Staat 
eingesetzt, mit voller legislativer Gewalt ausgestattet und, 
wie sein englisches Vorbild, aus einem Ober- und Unterhause 
zusammengesetzt wurde. Was die legislative Maschinerie 
anbelangt, welche den Landtagen vorbehalten blieb, so er- 
hielten allé Kronlander ein und dasselbe Statut; die Verías- 
sung Ungarns aber blieb unangetastet.

Dieses ist die österreichische Verfassung, welche die Un- 
garn bis jetzt verworfen habén, indem sie es ablehnten, den auf



22

ihr Land entfallenden Antheil von Vertretern in den Reichsrath 
zu entsenden; die Lage der Dinge, welche durch diese Weige- 
rung, so wie durch das darauf beziigliche Betragen der Oester- 
reicher und Ungarn herbeigeführt worden ist, bilden den Gegen- 
atand, welchen zu erklaren und zu beurtheilen unsere Aufgabe 
ist. Die Sachlage iát eine hochbedeutungsvolle. Eine gross- 
artige Autokratie, welche den Uebergang zu einer beschrank- 
ten und constitutionellen Monarchie vollbringt, ist an sich ein 
Ereigniss vöm tiefsten Interessé für ganz Európa; um wie 
viel mehr muss es dies für die eigenen Untei1;hanen und für 
die Nachbarn acin! Jenes autokratische Regiment griff nach 
Ungarn hinüber und unterdrückte zeitweilig die Ausiibung 
Beiner Verfaasung. Seit Jahrhunderten hat Ungarn geruein- 
same Geschicke, gemeinsame Kriege, eine gemeinsame Ge- 
schichte mit Oesterreich getheilt; es ist dies ein Factuin, 
welchea Niemand bestreiten kann und bestreiten will. Der 
politische Zustand des ungarischen Volkes, seine Macht um 
aeine Rechte und Privilegien zűr Geltung zu bringen, die 
Zwecke, für welche seine Leute und sein Geld verwendet 
werden, seine Beziehungen zu auswártigen Staaten, der Cha- 
rakter Beiner Regierung und die allgemeine Verwaltung —  
alles dies wird auf’s Innigste berührt durch die in Oester­
reich herrschende Regierungsform. Ob Oesterreich von einem 
beschranlsten Monarchen und den Vertretern eines freien 
Volkes, oder aber von einem unbeschrankten Hofe régiért 
wird, ist demnach eine Sache von der áussersten Wichtig- 
keit für Ungarn. Wie nun habén die Ungarn sich verhal- 
ten angesichts dieses grossen Ereignisses ? Habén sie beim 
Morgengrauen der Freiheit mit den Oesterreichern sympathi- 
airt? Lángé und achwer hat das österreiehische Volk gerun- 
gen um eine freisinnige Regierungsform. Endlich ist das 
angstlich eraehnte Ziel erreicht; alléin es bedarf der Siche- 
rung. Die Freiheit wird von einem tüchtigen Volke nur dadurch 
gewonnen, dass es sie mannhaft ergreift und sie sich zu eigen
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maciit; das Wesen und die Garantie dér Frédiéit besteht 
eben in dér Ausübung dér Rechte und Pflichten, die sie ver- 
leiht; habén nun die Ungarn den Oesterreichern beigestan- 
den in dér Ergreifung des unschatzbaren Gutes? Die Un­
garn verkünden ilire Schátzung des liohcn Werthes ciner 
Verfassung; durch ganz Európa tragen sie ihr Misstrauen 
gégén den kaiserlichen Hof; die ganze Kraft ihrer Lungen 
botén sie auf, um derWelt zu crzalilen, dass die neiie Ver- 
fassung eine Falle sei, ein Geschenk, nur gegeben, um in 
dér ersten Stunde zurückgenommen zu werden — habén 
sie in solcli’ einer Krisis dem östeiTeichischen Volke brüdcr- 
lieh die Hand goreicht? Habén sie für dieses empfunden, 
mit ihm borathen, Zusammenkünfte gehalten zu seiner Un- 
terstützung, mit ihm gemeinsame Sachc gemacht gégén eine 
Regierung, die sie mit Wonne den gemeinsamen Unter- 
drücker nannten V England entbrannte von glülicndem Enthu- 
siasmus, als die Revolution von 1830 Frankreicli eine ver- 
antwortliche Regierung gab. Halb Európa gerieth in ein 
Delirium von Entzücken, als Italien die Aussiuht gewann 
auf ein einheitliches Parlament. Oesterreich hat eine mit 
den besten Garantieen dér Freiheit versehene Verfassung 
erhalten; und wie fühlt und handelt Ungarn, welches mit 
Oesterreich und seinem Herrscher durch unlösliche Bande 
verbunden ist? Es halt sich gimzlich und Bclimollentl bei 
Seite; nirgendwo ist ein Symptom dér Theilnahme, ein La- 
cheln dér Freude, ein freundschaftliches Tbun wahrzuneh- 
men, es wird keine Hand oder kein Fuss für die gemein- 
same Sache gerührt. Diese seltsame Erscheinung kann 
nicht genug beachtet werden, und wer sie naher prüfen will, 
findet in ihr ein Problem voll von Bedeutung. Vielleicht 
ware ea zu viel verlangt, Sympathieen mit dér Regierung 
zu fordern; aber die Freude über die Befreiung derer, die 
mit Ungarn litten, wahrend eben diese Befreiung die unga- 
rische Freiheit um so besscr ausstattet und sicbert, muss
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Jedermann für etwas so Natürliches, so UnwiderstehlicheB 
haltén, dass die Todesstille, mit welcher Ungarn die Vériéi 
hung dér österreichischen Verfassung begrüsste, als ein un- 
erklarliches Wunder erscheint. Ist hiefür irgend eine Er- 
kl&rung zu linden, so kann es nur die sein, dass dórt dér 
entschlossene und verstockte Wille herrscht, niehts mehr 
mit Oesterreich zu thun habén zu wollen, — mit seinem 
Vollt sowohl als seinem Kaiser; ein leidenschaftlich brüten- 
des Streben, die Verbindung mit Oesterreich für immer zu 
lösen. Und doch hinwieder sagt sich Ungarn emphatisch 
von solchen im Finstern schleichenden Plánén los. Einige 
wenige Republikaner abgerechnet, gestelit ganz Ungarn zu, 
dass Trennung sein Untergang sein würde und bekennt 
öffentlich sein Verlangen unter dem Scepter des Hauses 
Habsburg zu verbleiben. Wo alsó finden wir die Lösung 
dieses Widerspruches? Und womit reehtfertigen die Ungarn 
ihre unerklarliche Haltung ?

Gebt uns unsere Rechte! rufen Viele aus; stellt die 
legal erlassenen Gesetze von 1848 wieder bér: gewahrt 
Ungarn einen unabhangigen Landtag und ein unabhangiges 
Ministerium, denn dér König bestatigte feierlich diesen Ver 
trag. —  Mit einem Worte: Ungarn steht auf dem constitu- 
tionellen Bódén dér formalen Legalitat.

Den Werth dieser Forderung, als legaler und techni- 
scher Einwurf, babé ich bereits besprochen; als blos for- 
melles und wörtliches Reclit ist er werth los. Ware es aber 
auch anders, so muss doch wohl beachtet werden, dass diese 
Forderung nicht blos gégén den Kaiser Franz Joseph, son- 
dern noch weit mehr gegon das österreichische Volk geltend 
gemacbt wird. Es ist die Forderung nationaler Trennung, 
die Behauptung eines Rechtes, unabhangig von Oesterreich 
Frieden und Krieg zu erkláren, Soldaten und Geld zu be- 
willigen, und gegebenenfalls eine Politik zu verfolgen, welche 
dér österreichischen feindlich ist. Die Forderung zerreisst
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den österreichischen Staat, und ist demnach gégén allé 
nicht-ungarischen Provinzen als ihre natürlichen Gegner ge- 
richtet; sie liefert uns alsó auch deii Schlüssel zu dér ver- 
stockten Vereinzelung, in welche die Ungarn sich versehanzt 
habén. Es verrath sich dadurch das Bewusstsein, dass bei 
dér Feststcllung dér Zukunft des inannichfaltig zusammen- 
gesetzten Kaiserstaates Oesterreich und Ungarn Gegner sein 
werden.

Die Ungarn selbst wissen übrigens ganz wohl, dass die 
Forderung dér Ausíuhrung dér 1848er Gesetze nicht ver- 
wirklicht werden kann, was auch gewisse Publicisten und 
Redner über diesen Punkt sagen mögen; darum hat auch 
ihr grosser Wortführer, Herr Deák, das Terrain gewechselt 
und die wirkliche und positive Unabhángigkeit Ungarns auf 
Grund altér und anerkannter Charten gefordert. Er macht 
geltend, dass aus den Aufzeichnungen dér historischen Ver- 
fassungen Ungarns sein Recbtsanspruch auf einen unab- 
hangigen Landtag und ein unabhangiges Ministerium Bich 
ergebe; und auf diesen Beweis begründet er die Forderung, 
dass Ungarn mit Oesterreich blos durch das Bánd dér 
Personal-Unión verbunden sein soll —  durch den zufalligen 
Umstand, dass die beiden Lánder in derselben Persönlich- 
keit ihren Souverain anerkennen. Dieser Personal-Union 
gesteht er kein irgendwie geartetes Recht zu, dér Souve- 
rainetát und Politik eines dér beiden Lander irgend eine 
Beschrankung aufzuerlegen; sie sollen mit derselben Frei- 
heit ein jedes seinen eigenen Weg verfolgen können, wie 
England und Hannover in früheren Zeiten. Európa hat 
über das Argument des hochbegabten Redners geurtheilt; 
es hat seinem tiefen Wissen, seiner máchtigen Beredsamkeit 
und seiner seltenen Kunst dér Dialektik allé Gerechtigkeit 
widerfahren lassen; es hat aber auch zugleicli in seinem 
Vortrage die Rede eines Advocaten und Pedanten, nicht die 
eines Staatsmannes erkarmt. Sein Gutachten ist nicht aus
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dem wirklichen Leben geseliöpft; er kunomért sich nicht 
um die thatsüehlichen Ersehoinungen dér lebendigen Welt 
und so gelangt auch damit richtig dér hervorragende Autor 
bei einer logischen und praktischen Unmöglichkeit an. Die 
Geschichte zeigt unwiderlegbar dass, was aucb legistische 
Theoretiker aus papiernen Urkunden folgern mögen, Ungarn 
de íacto Oestorreicli gegenüber niemals eine unabhangige 
Souverainetat und ein unabhangiges Ministerium beseasen 
hatte; und dass in allén praktischen Beziebungen seine Stel- 
lung dér Politik dér kaiserliehen Krone allezeit untergeordnet 
war. Sein Landtag besass niemals die Maciit selbststandig 
über Frioden oder Krieg zu bestimmen, oder in grossen 
pnlitischcn Fragen seinen eigenen Weg zu verfolgen, ebenso 
wenig wie dics da3 irisohe Parlament in Dublin konnte. 
Facta aber — denn HÍe sind die thatsaclilichen Grundlagen 
des menechliehen Lebens — drangen allé tbeoretischen Föl 
gerungen aus gesehriebenen Charten in den Hintergrund. In 
England vvürde ein Mann, dér sich beifallen liesse, für die 
Gültigkeit eines nationalen Rechtes, das niemals ausgeübt 
wurde, aufzutreten, weil es in irgend einem Vertrag mit 
den Baronen von England enthalten ist, dem allgemeinen 
Gelachter verfallen. Ein verbrieftes Recht, das seit Jabr- 
hunderten niemals ausgeübt wurde, bleibt nur ein Denkmal, 
möglicherweise ein sehr werthvolles Denkmal, aber in Be- 
zug auf seine Autorisation ist es eben doch nichts mehr als 
ein Denkmal. Dies ist Herrn Deák entgegen zu haltén, 
selbst wenn seine Auslegung dér altén Aufzeichnungen zn- 
treffend wlire. Das Letztere aber lfiugne ich, obgleieh ich 
an dieser Stelle nicht im Standé bin die Frage zu ersehö- 
pfen. Was den zweiten Punkt unterlangt, so will Herr Deák 
seinem Argumente die Nieht-Trennung von Oesterreieh zűr 
Grundlage gébén, wáhrend er den Meclianismus von zwei 
gleichbereehtigten und coordinirten Parlamenten in einem 
und demselben Staate aufrichtet. Es bedarf wohl nicht vieler
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Worte um zu zeigen, wie liicherlich unpraktisch ein solcher 
Gedanke ist: die Sache könnte nicht ein halb Dutzend 
Jahre daucrn. Ein kurzes und cntscheidendes Citat aus 
Lord Macaulay’s letzter Bereícherung dér politischen Wissen- 
echaít wird genügen. lm fünften Bande seiner „Geschichte11 
führt er die grosse politische Wahrheit an, dass „sehr wenige 
Sátze in dér Poiitik so vollstöndig erweisbar seien, wie der- 
jenige, dasa die parlamentarisehe Regierung mit zwei wahr- 
haft gleichen und unabhangigen Parlamenten in einem und 
demselben Reicbe niclit durcliführbar ist.“ Diese Autoritát 
ist ein Todesstoss für den Plán Deák’s. Dcrselbe wurde 
in England versucht j und sein Fehlschlagen erschien so uner- 
triiglich, dass die Aufliebung des irisehen Parlaments zűr 
dringendsten Nothwendigkeit für die Sicherheit Grossbritan- 
niens geworden war. Und doch hatte Irland eine enorme 
Garantie für dic Einheit dér Action zwiscben englischen 
und irisehen Parlamenten, welche in dem Falle von Oester- 
reicli uud Ungarn ganz ausser Betracht kiime. Die irische 
Versammlung war ausschliesslieh aus Protestanten zusam- 
mengesetzt, d. i. aus saehsischen Ansiedlern, die unter dem 
Schutze dér Macht Englands in Irland eingewandert waren; 
ein kleiner Bruchtheil dér Bevölkerung, dérén Leben und 
Vermögen unbedingt abhangig war von dér wirklichen und 
lebendigen Union mit England. Hátten síé sich von Eng­
land getrennt, so würde ihre Ausrottung bald erfolgt sein; 
ein irisches Parlament, ausschliesslieh aus irisehen Celten, 
etwa unter dér Führung von Smith O’Brien gebildet, ware, 
ein treues Bild von dem, was ein mit voller Souverainetat 
ausgestatteter ungarischer Landtag sein würde.

Somit ist Deák durch sein Argument in das folgende 
Dilemma verwickelt worden: entwedor er verlangt etwas 
evident unmögliches — zwei gleich berechtigte Parlamenté, 
— oder er erstrebt die Unterdrückung des neuen österrei- 
chischen Parlaments. Unter dér Voraussetzung, dass über-
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haupt irgend welche wahrhafte Verbindung zwischen den 
beiden Lándern beateht, bleibt cin Dritte8 fiir ibn nicht 
übrig. Er könnte allerdings einen Ausweg finden, wenn er 
sieh für absolute Trennung crklárte, aber er verlaugnet ja 
ausdrücklich eine solclie Absicht: aucb iát einc Berufung 
auf alté Verbriefungen, weleho gegenseitige Rechte dér einen 
Seite gegenüber dér anderen voraussetzt, fiir einen solchen 
Plán vollstandig überflüssig. Einem derartigen Zwecke wiiide 
ein jedes bistoriscbe Argument geradezu und entscbieden 
entgegen wirken, wenn anders dera nicht dér Gedanke zu 
Grunde liegt, aus dem Bruch irgend eines altén Vertrags 
eine Rechtfertigung für die Ungarn abzuleiten, síeli ganzlich 
von Oesterreich lossagen zu können. Dieser Weg ist aber 
nicht dér Deák’s, und somit ist für eine mögliehe Lösung 
dér Frage seine groese Bemühung völlig überfliisaig ge- 
blieben.

Phantastische Projecte bei Seite lassend, blieb den Un­
garn das Féld dér praktischen Politik offen; was hatten sie 
nun als Staatsmanner geleistet, denen es oblag von dér ge- 
gebenen Lage ihres Landes auszugehen? Hier hatten sie 
einen Weg vor síeli, welcher einfach, verstandlich und 
mannlicb war. Sie konnten namlich zu Oesterreich sprechen: 
„Wir sind es müde, mit Euch verbunden zu sein. Die 
Grösse und die Wohlfahrt Ungarns werden durch unsere 
ganzliche Unabhangigkeit wirksamer gewáhrleistet sein. Wir 
habén beschlossen, uns von Euch zu trennen und als eine 
unabhangige Nation unsere Stellung in Európa einzuneh- 
men.“ — In einem solchen Verfahren ware Verstand und 
Methode gewesen. Trennung hat allerdings den Bürgerkrieg 
im Gefolgo, denn ausgenommen durcli Gewalt wird sich kein 
Staat jemals einen ansehnlichen Theil seiner Besitzungen 
entreissen lassen; doch giebt es Falle, wo die Trennung 
sammt dem Bürgerkriege, vermittelst dessen sie erreicht 
wurde, moralisch und politisch zu rechtfertigen ist. leli gebe
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ohne Weitereszu, dass Ungarn gross und máchtig genug iát, 
um den Versuch dér Begründung nationaler Unabhangigkeit 
niclit ausser dem Bereiche des Möglichen zu erblicken. Ein 
vereinigtes Volk von Ungarn mag bei oberfliiehlicher Be- 
traclitung ebenso berechtigt erscheinen, nach Unabhangigkeit 
zu verlangen, wie die amerikanischen Colonien oder Grie- 
chenland oder irgend ein anderes ansehnliches Landcrge- 
biet; und icli bin auch geneigt, auf einen Augenblick nnzu- 
nehmen, Ungarn sei bereitB vereinigt, obgleich vollkommen 
notorisch ist, dass Ungarn innerhalb seiner Grenzen eine so 
grosse Mannigfaltigkeit und Gegensatzlichkeit von Volks- 
stammen darbietet, wie dér österreichische Kaiserstaat selbst. 
Aber nun stelien wir wieder vor dér Thatsache, dass wah- 
rend Ungarn mit einigem Anschein von Berechtigung Unab­
hangigkeit hatte fordern können, es ausdriicklich sich wei- 
gertc, einen solchen Schritt zu thun. Ob nun die verschie- 
denartigen Elemente seiner Bevölkerung die zu einem 
solchem Vorhaben nöthige Einheít nicht zu Standé kommen 
liessen, oder ob die Eührer im Falle des Erfolges ihre Aus- 
sichten auf Gewinn fiír geringer erachteten, als diejenigen auf 
Verlust oder ob sie endlich nicht darauf vorbereitet waren, 
den Gefahren und Kosten eines Bürgerkrieges entgegen zu 
gehen — die Ungarn, gleichviel aus welchem Grunde, stcllten 
die Absicht- dér Lostrennung förmlich in Abrede.

Da nun dics einmal dér Entschluss dér Ungarn war, 
so bot sich ihren praktischen Staatsmánnern noch dér andere 
Ausweg dar, in die Prüfung dér dem Gesammtstaate darge- 
botenen Verfassung und des in derselben Ungarn zugewie- 
senen Antheils an Maciit und Einflus3 einzugehen. Da es 
ein Fundamental Grundsatz war, dass die beiden Liinder 
durch irgend ein Bánd vereinigt bleiben sollten, und da 
ferner kein Politiker, dér irgend etwas vöm wirklichen 
Lében weiss, die Idee von dér Personal - Union anders als 
einen leeren Traum betrachten kann, so liegt auf dér Hand,
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irgend ein eigenes ausführbares Project vorzuschlagen oder 
aber die Bedingungen des kaiserliehen Anerbietens in ge- 
wissenhafte Betraclitung zu ziehen. Bis auf diese Stunde 
aber babén die Ungarn nur die Gesetze von 1848 vorgc- 
schlagen, waa die Trennung ist, und die Personal-Union mit 
zwei gleiclibereehtigten Parlamenten, was ein Unsinn ist. Sie 
habén weder politische Einsicht nocli Erkenntniss dér 
wahren Natúr und Schwierigkeiten des politischen Problem3, 
welches Gesammtösterreich zu lösen berufen war, bewiesen, 
indem sie die vöm Kaiser gegebene Verfassung prüften und 
untersuchten, ob dérén Verleihungen wahrhafte, genügende 
Sicherheit fiir die Freilieiten und die berechtigten Forderun- 
gen dea ungarischen Volkes darböten. Ein solches Verfah- 
ren würde den Ungarn in ganz Európa eine Achtung und 
Sympathie gewonnen habén, welche ihrer gegenwartigen 
Haltung zu Theil werden zu lassen unmöglic.b ist. Doch 
gleichviel, sie zogen cs vor, síeli schweigend zu verhalten 
und stíllé zu stehen. Sie weigerten sich, zu untersuclien, ob 
die dem gemeinsamen Parlamenté verliehenen Machtbefug- 
nisse ohne Notli die Rechte des ungarischen Landtages be- 
eintrachtigen; ob das ltecht Ungarns auf das grösstmögliche 
und mit dér Einheit des Gesammtstaates vertragliche Zuge- 
stiindniss auf Selbst-Regierung verletzt sei; ob irgend ein 
heimtückisebes Complott zűr Vernichtung des nationalen 
Charakters Ungarns hinter den Paragraphen dér neuen Ver­
fassung versteckt lage; oder ob eine gereelite Quote von 
Mitgliedem und von Einfluss bei dér Zusammensetzung des 
Reichsparlamentes Ungarn zugemessen worden sei. Es waren 
dies wichtige Fragen, die sich unmittelbar aus den Notli- 
wendigkeiten dér politischen Lage ergaben, und die Ungarn 
hatten sie wohl discutiren können, ohne ihrer Würde oder 
ihrer Unabhangigkeit zu nahe zu treten; sie hatten wissen 
können, was Jedermann, dér irgendwie mit dem Zustande
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dér Dinge in Oesterreich und den Gesinnungen dér kaiser- 
lichen Kegierung bekannt ist, wohl wusste, dass namlich 
irgendwie berechtigte Zugestandnisse, irgend welclie Forde- 
rungen, die nieht iiber die Grenze dér Erhaltung dér Inte- 
gritiit des Gesammtstaates hinübergreifen, bei dern österrei- 
chischen Oabinet nicht blos dér sorgfáltigsten Berücksichti- 
gung siclier sein, sondern auch auf ernstliehe Geneigtheit 
dér Gewahrung rechnen knnnten. Dér politische Ruf dér 
Ungarn, die Schatzung ilirer staatsmiinnischen Einsicht und 
ilirer erhabenen Vaterlandsliebe — es ist vergeblich dies zu 
laugnen — Bind ernstlich erschiittert worden dureli ibre 
liartnackige Weigerung, das kaiserliche Anerbieten auch 
nur in Betracht zu zielien.

„Wir nehmen unsern Standpunkt auf dem Grunde des
Principstt, antworten die Ungarn. „Wir wollen uns nicht 
damit aufhalten eine Verfassung zu berücksichtigen, die 
octroyirt ist, und nur als Geschenk dér Krone zu gelten 
hat. Wir besitzen Rechte, die von historischen Charten ge- 
wahrleistet sind; wir weigern uns eine bloase Gunst von 
einem vertragsmassigen Könige anzunehmen.u Ich gebe be- 
reitwillig zu, dass in dieser Antwort Kraft und Wahrheit 
liegt, alléin wenn sie ausgedebnt wird bis zu einer starren 
Verwerfung aller Verstandigung und einer peremptorischen 
Forderung dér Anerkennung dér vollen Souverainctát des 
ungarischen Landtages, und dies zwar vor aller Verhandlung 
mit Oesterreich; und wenn sie von keinem Versprechen 
begleitet ist bezüglieh des Geistes und dér Gesinnung, wo- 
mit nach Erlangung dér Anerkennung die Vorscblage des 
Kaisers aufgenommen werden sollen, dann bebaupte ich mit 
gleicher Bestimmtbeit, dass diese Antwort im liöchsten Grade 
unvernünftig, unpolitisch und ungerecht sei. Das nicht- 
ungarische Oesterreich konnte in keiner andern Weise eine 
Verfassung erhalten, als durch ein Geschenk von dér Krone 
oder durch eine Empörung; wie aber ist eine Empörung
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raöglich gégén einen entgegenkommend gewahrenden Sou- 
verain? Sind Revolution und Blutvergiessen die einzigen 
Mittel, welche eine Verfassung ins Leben rufen können, die 
alléin bindcndcn Sicherheiten für ihre Rechtmassigkeit? Ohne 
Zweifel hat eine Charte, von Edelleuten in Waffen erzwun- 
gen, den Vortheil für sicli, den Anschein eines Vertragé 
zwischen zwei einander gegenüberstehenden Partéién zu er- 
langen; soll aber daruin cinem Monarehen, dessen Auge für 
die Bedürfnisse seiner Zeit geüffnet ist, nicht verstattet sein, 
friedlich zu gewahren, was gewöhnlich nur durch Waffen 
gewonnen wird? Liegt dér Werth eines politischen Orga- 
nismus in seinem blutigen Ursprung? Muss dér Sinn für 
das Rathsame und Gereehte in eines Königs Brust warten, 
um sich zu bethatigen, bis die EmpÖrung an die Pforten 
seines Sclilosses donnert? Für die Österreichischen Völker 
war eine Verfassung nothwendigerweise ein freies Geschenk; 
für die Ungarn war cs dies nur theilweise: nur insofern nam- 
licli, als ihre Reehte erweitert wurden. Was sie bereits be- 
Bassen, obgleich nicht in vollem Masse ausübten, war ihr 
Eigenthum; und es ist sehr zu beklagen, dass dér Theil, 
dér ihnen davon genommen wurde —  und es war dies ein 
sehr kleiner Theil — durch ein Decret und nicht durch die 
zusammenwirkende beiderseitige Uebereinstimmung ihnen 
entzogen wurde. Es wiire Recht und im höchsten Grade 
auch zweckgemáss gewesen, wenn mán, da nun Oesterreich 
eine Verfassung und Seibstregierung erhalten sollte, den 
ungarischen Landtag auch offen über die künftigo Beziehung 
dér beiden Lander befragt hátte. Das Reichsparlament híitte 
ihnen nicht durch einen Machtspruch aufgezwungen, sondern 
vielmehr vöm Landtage angenommen werden sollcn, welcher 
freimiithig anerkennen konnte, dass, um weit grösseres zu 
erreichen, die Nothwendigkeit gebiete, einige seiner Praro- 
gative aufzugeben. Die Beseitigung dér Action des Land- 
tags musste nothwendig die Gefühle jedes Ungarn verletzen;



33

wáhrend die freiwillige Zustimmung des ungarischen Volkes 
zu dér neuen Vcrfassung, nacli nationaler Berathung ihrer 
Stipulationen und Anerkennung ihres wirklichen Werthes, 
eine unschatzbare Gevváhr fúr ihre erfolgreiche Wirksamkeit 
in dér Zukunft gcbildet hatte.

Dass dcr Landtag nicht berufen wurde, um über den 
Eintritt Ungarns in cin Central-Parlamcnt fiir allé Provinzen 
des Reiclies zu kcrathen, war demnach ein Verstoss und ein 
Unglück fúr Ocsterreich. leli habé keinen Grund meiue be- 
stimmte Mcinung über dicsen Punkt zu verhehlen. Ungarn 
erliielt hiedurch eincn Grund zűr Unzufriedenlieit, einen Vor- 
wand zűr fást cinstimmigen Verwerfung dér neuen Vcrfassung. 
Die Gerechtigkeit, gleiehwie die wiehtígaten Interessen beider 
Landér erheischen es gebieterisch, dass dér begangene Irr- 
thum in seiner wahren Gestalt gesehen werde. E b war Un- 
recht, dem Landtage bei dér in dér Reichsregieiung vorge- 
nommenen Umgestaltung, welche zudem die Beziebung von 
Ungarn zu Oesterreich unmittelbar berührte, keine Stinmie 
zu gewahren. Aber nicht minder erfordert die Gerechtigkeit 
zu untersuehen, wie es kam, dass dieses Unrecht begangen 
wurde? In welchem Geiste und mit welchen Absichten das 
gesebah? Und nun es einmal geschehen ist, was würe mit 
Bezug darauf zu thun, um Ungarns selbst willen?

Wir habén gesehen, dass dér verstárkte Reichsrath von 
1860 dem Herrscher den Rath ertheilte, dem Volke parla- 
nientarische Institutionen zu verleihen. Dieser Rath war das 
Resultat von Debatten, bei welchen, wie mán mit Recht 
sagen kann, die ungarischen Mitglieder an dér Spitze stan­
dén. Den ungarischen Landtag einzuladen, an dem Entwurf'e 
dér neuen Verfassung sich zu betheiligen, lag zu nahe, als 
dass die Regierung nicht hatte darauf verfallen sollen. Wie 
kam es nun, dass dessenungeachtet dieser Weg nicht einge- 
Bchlagen wurde? Hauptsáchlich, wie ich aufrichtig glaube, 
geschah es auf Abrathen dér ungarischen Reichsrathe selbst.

3



34

Sie waren cs, die dem Könige von Ungarn riethen, eine 
Reichsverfassung zu verleihen, ohne sie ihrem Landtage zűr 
Bcrathung vorzulegen. Es war dies, wie ich bereits zuge- 
stand, ein sehr beklagenswerther, aber auch sehr natürlicher 
und in gewisser Beziehung sogar entschuldbarer Irrtlium. 
Diese ungarischen Staatsmanner kannten die Stimmung ihrer 
Landsleute und die Aufregung, die dér Versuch vermittelst 
einer centralisirten Bureaukratie zűr Einheit zu gelangen, 
hervorgebracht hat. Sie wussten überdies, wie geneigt die­
selben waren, auf dér formaién Legalitat zu bestehen und 
die Ausfiihrung dér 1848er Gesetze zu verlangen; und sie 
waren sich bewusst, wie verhángnissvoll solch eine Forde- 
rung werden konnte fíir die Möglichkeit, eine auch noch ao 
freisinnige Verfassung in Oesterreich zűr Durclifíihrung zu 
bringen, ja sogar für die Existenz eines österreichischen 
Staates überhaupt Daher misstrauten sie dem Geiste, in 
welchem die Vorschlage dér Regierung wiirden entgegen- 
genoinmen werden, und da sió wussten, um wie viel frei- 
sinniger und volksthümlicher die Bestimmungen dér neuen 
Verfassung waren, als diejenigen, die Ungarn unter den 
friiheren Beziehungen besass, zogen sie die Erlassung jener 
Verfassung durcli Machtspruch dér Chance einer Verzögerung 
oder Verwerfung im ungarischen Landtage vor. Sie ver- 
trauten auf das aufrichtige Verlangen des Kaisers ein con- 
stitutioneller Souverain zu werden, und auf den Eindruck, 
den die Verkündigung solch unendlich ausgedehnter Privi- 
legien auf die Einwohner Ungarns hervorbringen würde. 
Weder auf Seiten dér Kronc noch auf Seiten ihrer ungari­
schen Rathgeber bestand die leiseste Neigung, die Rechte 
des ungarischen Volkes zu beeintrachtigen. Ganz im Gégén - 
theile; sie wünschten aufrichtig, dieselben wesentlich zu ver- 
xnehren; und wenn sie einen zu grossen Nachdruck legten 
auf die vorausgesetzte Ungeneigtheit des ungarischen Land- 
tags, irgend einer Verstandigung beizutreten, so war es cin
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Irrthum, welchem immerhin dér Erfolg dér Volkssache und 
daB Heil ihres Landes ala Motive zum Grunde lagen.

Und nun sind wir bis zum Kérné dér Frage vorgedrun- 
gen, bis zum Geheimniase und dér Schwierigkeit des gegen- 
wartigen Probléma. Dér Landtag ist nicht befragt worden 
und die Reichavcrfasaung iát in’a Dasein getreten: Ungarn
weigert aich, Heine Quote von Reiclisvertretern zu senden, 
und die constitutionelle Maschinerie ist in Stillstand gerathen. 
Was soll nun geschehen? Die Frage ist überaua ernst, 
denn die fíír allé bei diesem Stillstand Betheiligten her- 
beigeführte Gefahr ist unermesslieh. Dér gute altengli- 
sche Ausweg, dér einzige weise und politiBche Weg, ist 
ein Ausgleich, —  aolch' ein Ausgleich, dér das Bewusst- 
sein beider Lánder befriedigte, ohne auf irgend einer Seite 
ein einziges wirklicbes Interessé zu verletzen. Das zu er- 
strebende Ziel ist die Priifung dér Reichsverfassung durch 
den ungarischen Landtag auf dér unerscliütterlichen Grund- 
lage, dass an dér Integritat des Reiches nicht geriíttelt wer- 
den darf, und das Mittel, um hiezu zu gelangen, ist eine 
Verhandlung zwischen den leitenden Staatsmánnern beider 
Lander, welcbe die Garantie zu beschaffen hátten, dass dér 
ungarische Landtag die Frage in einem solchen Geiste auf- 
fassen würde. Ungarn mag, wenn es niclit anders will, 
darauf bestehen, dass das Reichsparlament mit einem Mini­
mum von Machtbefugniss bekleidet werde; auf dér andern 
Seite ist aber Oesterreich berechtigt, zu fordem, dass dieses 
Minimum als die einzige Sicherheit gégén die Auflösung des 
Staates vollstandig und rückhaltlos gewahrt werde. Eine 
auf dér Basis einer solchen Verstandigung eingeleitete Be- 
rathung würde rasch die Wunde schliessen, und ein solcher 
Ausgleich würde nicht im entferntesten die Würde, die Rechte, 
oder dió Sicherheit Oesterreichs oder Ungarns berühren. 
Dagegen würde jede andere Verfahrungsweise nothwendig 
dér einen oder dér anderen dér streitenden Potenzcn Gewalt
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anthun ; demnach wird jencr Ausgleich von dér Vernunft, 
dér Politik und dér Gereehtigkeit geboten. Ist er wahr- 
soheinlieb? let er möglich? Leider keines von beiden, so 
lángé die Gegner ilire gegenwiirtige Stellung bebaupten; 
und ich fühle micli gedrungen, hinzuzufügen, was ich mit 
aufrichtigem Schinerzc tbue, dass die Scliuld hievon ledig- 
licli au£ Seiten Ungarns liegt. Delin aucb zugegeben, dase die 
österreicliisclie Regierung das Unrecbt beging, den Landtag 
nicht zu Rathe zu ziehen, oder wenigstens sieh dér Zustim- 
mung von solchen Staatsmannern zu vcrgewissern, dérén 
Ansehen in Ungarn unbestritten ist, ebe sie die Verfassung 
verlieh; immerhin bleibt das Factum bestelien, dass den 
Ungarn eine weit liberalerc Regierung zugestanden wurde, 
als sic jemals zuvor besassen. Seit dér Weigerung dér 
Ungarn ilire Privilegien wieder anzunehmen, hat das öster- 
reichische Kabinet, wie notoriseh ist, wieder und abermals 
seine Bereitwilligkcit zu erkennen gégében, jedwede Modifi- 
cation eintreten zu lassen, und auf jedwede Verhandlung 
mit dér ungarisclien Nation einzugehen, wodureb die Inte- 
gritat und dér liestand des österreichischen Staates nicht 
berührt würde. Melír konnte die kaiserliche Regierung 
nicht tliun. Sie würde zűr Verrátherin an ihrer Pflicht ge- 
worden sein und den Staat dem Untergange geweiht babén, 
hátte sie weniger gefordert; sie steht auf dem Bódén dér 
mögliclist denkbaren Massigung. Genau das Gegentheil ist 
mit Ungarn dér Fali. So lángé es in seiner gegenwartigen 
Stinimung verliarrt, ist eine wahrhafte und gemássigte Lö- 
sung dér Schwierigkeit unmöglieli! Es verlangt die unbe- 
schr&nkte, unbedingte Berufung seines Landtages; wahrend 
kein Zweifel bestelit, dass derselbe die Gesetze von 1848 
fordern wird, obgleich sie Bestimmungen entbalten, die dér 
altén Constitution ganzlich unbekannt sind und welche die 
Zerstückelung, den Untergang des Staats herbeiführen müssen. 
Die von Ungarn angenommene Haltung ist die Unvernunft
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selbst: ich finde kein anderes Wort zu ihrer Bezeich- 
nung. Ungarn, aufgefordert die Lösung dér Frage, sowie 
seine eigcnen Pláne für das weitere Bestehen dér österrei- 
chischen Monarchie darzulegen, hat keinen Vorschlag zu 
niachen, welchcr auf irgend einer anderen Basis, als dér 
Trennung dér beiden Lánder und ihres Bestandes als zweier 
unabhangiger Nationen auch nur fünf Minutcn láng zu dis- 
cutiren ware. Und doch verwirft es emphatisch gerade die- 
ses Resultat; wo alsó ist hier die Vernunft zu finden? Sein 
einziger Vorschlag ist die Personal - Union mit zwei unab- 
hangigen Parlamenten, welcbe widersprechende Gesetze ein- 
ander zuschleudern und Oesterrcich dér Mögliclikeit aussetzen 
mit dér námliclien auswártigen Maciit gleiehzeitig im Kricg 
und im Frieden sieh zu befinden. Es giebt keinen Staats- 
mann in irgend einem Kabinet in Európa, dér ein solches 
Projeet nicht für unausführbar und lacherlicb haltén würde. 
Für eine solche Haitiing kann dér Zuruf nicht als Entschul- 
digung gelten: Beruft unsern Landtag und vertraut auf die 
Maassregeln, welche dieser beschliessen wird! So lángé die 
Ungarn so leidenschaftlich und so einstimmig auf den Gesetzen 
von 1848 und dér blossen Personal-Union bestehen; so lángé 
sie nicht den entferntesten Schimmer einer staatsmannischen 
und möglichen Vereinbarung zeigcn, so lángé inuss die un- 
bedingte Berufung des Landtages ausser aller Frage blei 
ben. Die österreichischen Minister würden Thoren und Ver- 
rather sein, wenn sie die Existenz des fitaates dem Thun 
und Lassen von unvernünftigen und leidenscbaftlichen 
Menschen anheimgeben würden. Es ist höehst wünschens- 
werth die Zustimmung des Landtages für die neue Verfas- 
sung Oesterreichs zu erlangen; aber einen Landtag zu ver- 
sammeln, von dessen staatsmannischein Qeiste mán sicb 
keinen andern Begriff zu bilden vermag, als dass er eine 
Trennung bewirken würde, die er zugleicb zu verwerfen 
erklart, würde dér Gipfel dér Thorlieit sein und könnte nur
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zum Bürgerkriege führen. Dagegen würde díc Frage als- 
bald eine ganz anderc Gcstalt annehmcn, wenn Ungarn in 
ehrlicher und aufrichtiger Absiclit erklaren wollte: „Ihr habt 
Unrccbt getlian, dass ihr nicht die vorgangige Zustininuing 
unsercs Landtages zu sogrossen Veranderangcngeforderthabt; 
wir werden nicht ein einziges unserer Rechte aufjgeben, ohne 
dass mán uns zu Rathc zieht; alléin beraft uns, und wir 
verpflichten una nichts zu tinin, was jene Einlieit dea öster- 
reiehischen Geaammtstaates beeintrachtigen könnto, welche 
bia heute bestanden hat.u

Ungarn verwarf jcdoclt hartnackig jcden Vcrsuch eines 
Ausgleiehcs, und somit ist das Unrecht ganzlich auf seiner 
Seite. Wic ist aber ein solches Verfahren nacli den Grund- 
ssitzen dér nationalen odor individuellen Psychologie zu 
erklaren? Die Saehe wurzelt im ungarischen Charakter, 
und die Erklarung kann daher nur aus dér Tiefe des un­
garischen Denkens und Empfindens geschöpft werden. Es 
ware ein grosser Irrthum, zu vennuthen, das9 die Beseiti 
gung dér ungarischen Verfassung und die Uebergehung des 
Landtages mittelst eines kaiserlichen Decretes die einzige 
Ursacho fúr die Haltung dér Ungarn bilden. Es ware eine 
Ungerechtigkeit •— wenn aucli nur in dér Form, nicht in dér 
Saehe, —  eine solclie Erklarung als ausreichend gelten zu 
lassen. Die Zusicherung, dass Ungarn mit loyalem Willen 
auf die neue parlamentarisehe Regierung eingehen würde, 
ohne zu versuchen, Oesterreich in zwei Nationen aufzu- 
lösen, würde alsbald in Wien ein herzliches Entgegenkom- 
men íinden, und sofort die Berufung des Landtages her- 
beifúhren. Aber unter den Klagen über das dem Landtag 
widorfahrene Unrecht verbirgt sich ein überaus maohtiges 
Gefühl, ein bis dahin aller Behandlung unzugangliches 
Geftihl, weil es ein durchaus unerreichbares Ziel anstrebt. 
Dieses Gefühl ist das heisse Verlangen Ungarns, auf sich 
selbst gestellt zu bestehen, nicht in einer gemeinsamen



39

Verfassung mit irgend einera Volke zu leben. Es fand seine 
Bcfriedigung, so lángé Ungarn unter den östcrreichischen 
Landern alléin eine Verfassung hatte. Ungarn blieb hie- 
durch ausscr allém iverkthátigen Verkehr mit irgend einem 
andern Lande: es berieth über die Politik und Maassregeln 
seines Königs, ohne dabei mit irgend einem andern öster- 
reicliischcn Volksstamme in Bcrttlirung zu kommen. Seine 
Verfassung liatte Gutes odor Böses zu erfahren, je nádi­
déin die Krone stark oder in Nöthen ivar; aber im Grossen 
und Ganzén beivahrte síeli dér Magyar unangetastet in 
scinein Stolze und in seiner Vereinzelung. Keinem Volks- 
stanune in Európa ist die tiefe Leidenschaft fttr Vereinzelung 
in dem Maasse cigenthiimlich, wie dcm ungarischen; und 
diese Vereinzelung wurde nieht verletzt, so lángé Ungarn 
ausserhalb seiner Grenzen ausschliesslich nur mit seinem 
Kiinige zu thun hatte. Bis auf das Jahr 18G0 herab ivar die 
ser machtige Instinct dér ungarischen Nationalitát durch 
keine ívirkliche Gefahr dér Verschmelzung aufgeregt ivor- 
den; denn dér bureaukratischen Gewaltthatigkeit dér Bach- 
schen Centralisations - Experimente ivard als einer Unter- 
drUckung einfach nur Widerstand entgegengesetzt, und es 
genügte, dass diesel- Widerstand blos ein passiver ivar. 
Alléin mit dem Auftreten des Parlaments in Oesterreich er- 
gab sich eine Gefahr, welche Hass und Bitterkeit in jede 
ivaluhaft magyarische Seele senkte. Ungarn hatte nieht lán­
géi- blos mit seinem Könige zu thun, es steht dem österrei- 
chischen Volke gegenüber, und es muss mit demselben in 
Aetion treten für die gemeinsamen Interessen des Gesammt- 
staates. Die Beschlüsse und die Thatigkeit des Landtages 
sollen nieht blos mehr mit dér Zustimnuing oder dem Vető 
eines einzelnen Souveraines sich abíinden, sondern mit dér 
Aetion eines anderen Volkes, in seiner Gesammtheit zahl- 
reicher, wohlhabender und machtiger als das eigene. Die- 
ses ist die in ihren Augen furchtbare Gefahr, ivelche die
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ungarische Leidensehaft bis in ilirc ticfsten Tiefen aufgeregt 
und die Nation zu eincm einhelligen Aufgebot des Wider- 
standes angetrieben hat. Wonn mán dies weiss, begrcift 
mán auch, wesshalb Ungam so hartnáckig sich wehrt, die 
Oesterreich verliehene nene Verfassung auch nnr zu prüfen, 
geschweige denn mit Bezug auf die eigene Stellung zu dis- 
cutiren. Es vermeidet irgend einen Schritt zu thun, dér 
als eine Art von Anerkennung gelten könnte, und blickt 
mit düsterer Unbeweglichkeit auf die aufblühende Freiheit 
Oesterreichs. Das mag einem Englander vollkommen un- 
verstandlich erscheinen , ist aber das ganz nattirliche Ge- 
fiihl des Ungam. Die mit so rascher Auffassungsgabe 
ausgestattetcn Ungam seben dahér mit Kummer das unab- 
wendbare Gesehick herannahen, mit einem andern Volke 
in einem und demselben Parlament verschmolzen zu werden.

Das Beispiel Englands zeigt, dass in jeder parlamen- 
tariscben Regierung ein einziges Parlament das Unumgang- 
liche ist. Audi Schottland und Illand musstcn sidi dieser 
Nothwendigkeit fügén; ebensowenig wird ihr Ungam cnt- 
gehcn. Mán muss in Ungarn gewesen sein. um den tiefen 
Widerwillcn zu bogreifen, den dórt dér Gedanke an ein 
vereinigtes Parlament des ganzen Reiches orregt. Aber 
dér Ausruf, den mán so oft in Ungarn bőrén kann: „Nie- 
mals werden wir diliden, dass Gesetze fiir uns in Wien 
gemncht werden ! u —  gilt nicht blos dem Deutschthum in 
Wien ; die gleiche Abneigung würde den Böhmen in Prag, 
den Tiroléra in Innsbruck, den Polen in Lemberg begeg- 
nen. Wien ist eben keine ungarische Stadt, und damit 
ist Alles gesagt. Ein Sehotte wird sich einen Begriff bil- 
den können von dér Starke dieses Gefühls; denn zahlte 
Schottland zehn Millionen Eimvohner, und wáre es nicht 
bereits langst mit England verschmolzen, die Durchfiihrung 
dér Union müsste dann eins dér schwierigsten politischen 
Probleme sein. Nur die gebieterischste Nöthigung würde
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es den Schottcn diliden lassen, dass seine glorreiche Haupt- 
stadt Edinburg zűr Provinzialstadt herabsanke. In glei- 
cher Weiae nmss die Aussicht, dass Pesth zu Gunsten 
Wiens von seinem Rang als Capitale herabsteigen soll, den 
tiefsten Widerwillen in jeder ungarischen Brust hcrvorrufen. 
Das Gefübl mag kleinlich, unpolitiscli und meinetwegen 
unvernünftig sein, wenn mán es bis zűr áussersten Con- 
sequenz verfolgt; aber es ist im tiefsten Sínné des Wortes 
ein natürliches. Wer könnte sich jemals auf dem Quai 
von Pestli befunden und mit Einem entzückten Blick das 
iinvergleichlichc Panorama des breiten und blauen Stromes, 
dér prachtigen Brücke, dér palastgekrönten Hfihen von 
Buda, des orientalischen Glanzes dér ilber die üppigen 
Hügel hingegossenen leuchtenden Vilién, des edlen und 
schönen Geschlechts von Mannem und Frauen, welche 
die Scene beleben, in sich aufgenommen babén, ohne von 
enthusiastischer Bewunderung fiir so viel Schönheit hinge- 
rissen zu werden, doch zugleich nicht mit Wehmuth sich 
zu erinnern, dass dér unerbittliche Gang dér Geschiehte 
auch dieso Stadt beriihren und in ihrer Herrliehkeit demü- 
thigen muss! Wer mag es dem Magyarén verdénkén, 
dass dieses Gefühl machtiger ist als sein Verstand!

Wir aber, bei aller Sympathic dafiir, dlirfen nicht ver- 
gessen, dass diese Emphndung die unlieilvollsten Folgen 
habén muss, ivenn sie auf das Gebiet dér praktischen Po- 
litik übertragen wird; denn dass dies in Ungarn gesehe- 
hen ist, tragt die Schuld an dem traurigen Verlaufe dér 
ungariselien Frage, welche sich in eine Sackgasse verlau- 
fen hat. Jenes Gefühl tragt wesentlich dazu bei, dass die 
Ungarn etwas Unmögliches wollen, in einen logischen und 
praetischen Widerspruch sich verwickelt habén. Drei Wege 
liegen vor ihnen offen. Den ersten, die Trennung, ver- 
schniftlien sie ausdrücklich. Den zweiten, die parlamen- 
tarische Regierung, machen sie unmöglich durch ihre
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Fordcrung zweier coordinirter Parlamenté,'cines politischen 
Widersinnes. Dér dritte, die Auflösung des ncuen öster- 
reichischen Parlamenté, die Wiederherstellung der unbe- 
schrilnkten Monarchie in Oesterreich und der altén Ver- 
bindung zwischon Ungarn mit einer Constitution und Oester- 
rcich unter einem unbeschrankten Monarclien, wtlre die ein- 
zig mogliclie Methode, ihr Verlangen zu befriedigen: alléin 
sie würden sich schámen, einen so selbststtchtigcn Wunsch 
einzugestehen — ja, ich glaubc in der That, dass kaum 
einer von ihnen den Muth hat, sich ihn selber zum klaren 
Bewusstsein zu bringen. In solcker Weise vennögen wir 
uns ihr düstercs ScJiweigen, ihre Berufung auf eine werth- 
lose Pedanterie, ihre Unfahigkeit mit einem einzigen aus- 
fűhrbaren Vorschlag hervorzutreten, ihre kalte Gleichgül- 
tigkeit gégén die freisinnige Bmvegung in Oesterreich, ihren 
passiven, wenn auch nationalen und einstimmigen Wider- 
stand, ihre intellectuelle und politische Htilfslosigkeit in die­
sel- grossen Krisis des Rciches zu erklaren. Die Gewah- 
rung eines Parlamentes an Oesterreich hat die ganze 
Schwierigkeit hervorgerufen. Die Ungarn können nicht 
bitten um die Wiederherstellung der unbeschrankten Mon­
archie in Oesterreich, und doch muss die parlamentarische 
Regierung sie schliesslich zu einem vereinigten Reichspar- 
lamente fíihren, zu einer Verschmelzung in einem und dem- 
selben Unterhause mit Angehörigen fremder Volksstamme 
—  das Unding, das ihren aufgeregten Geíühlen unüber- 
windlichen Widerwillen einflösst.

Die Stellung ist unhaltbar; aber die Schwierigkeit muss 
doch besiegt werden! Ein kleiner Bruchtheil der Ungarn 
würde die Trennung von Oesterreich diesem verhassten 
Eintritte in das Reichsparlament vorziehen; aber der ge- 
sunde Sinn der Masse der Nation wendet sich ab von die­
sem Mittel der Verzweiflung. Mit einer Einhelligkeit, die 
fást so gross ist, wie die ihrer Ahneigung gégén den
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Rcichsrath, gebén die Ungarn bereitwillig zu, dass Tren- 
nang dér Ruin von Ungarn sein wttrdo; sie wollen sic nicbt, 
selbst mn den Preis jencr Vereinzclung, an welche sic so 
hartnackig síeli anklammern. Es wird daher genügen, den Se- 
paratisten die grossen Worte Mill’s zu wiederliolen: „Tren- 
nung mag so lóblicli sein, als irgend cin Aufstand; alléin 
sie kann aucli ein ungeheures Verbrechen bilden;u und 
solch cin Verbrechen ivaré sie aueh im vollsten Sinne 
des Wortes mit Bezug auf Ungarn.

Was bleibt daher Ungarn Anderes übrig, als sieh in 
die Situation zu fii gén, welche durch die Schaffung freier 
Institutionen in Oesterreich die Vorsehung ihnen auferlegt 
hat? Wolil mag es ciné schnierzvolle Nothwendigkeit sein!

Noch beklagt mancher Schotte die hingeschwundenc 
Selbststandigkeit seines Vaterlandes, und lángé Zeit er- 
strebten die Irlander den Widerruf dér Union mit England; 
alléin in beiden Fallen trug das Gesetz dér Thatsachen, die 
Maciit (iberwiegender Interessen den Sieg davon. Ich vermag 
es zu begreifen, wie sehr dér Magyaré den Gredanken ver- 
abseheut, dass Pesth aufliören soll, eine Hauptstadt zu sein. 
Ist aber die Trennung ein Verbrechen und eine Unmöglich- 
keit,' was bleibt denn anders übrig als eine rückhaltlose 
Fügung in die andere Alternative: die parlamentarische 
Regierung für das ganze Reich? Die Absendung von Ver- 
tretern in den Reiehsrath ist die einzige Lösung, welche 
denkbar ist. Ich weiss von keiner andern; ich hörte von 
keiner andern. Kann eine gefunden werden, so würde dérén 
Entdecker, wenn er sie bekannt machte, Oesterreich, Un­
garn und Európa einen unvergleichlichen Dienst erweisen. 
In Wien wie in Pesth würde die Entdeckung gleich freudig 
bewillkommnet werden. Aber ich fürchte sie ist unmöglich. 
Es kann in einem Staate nur Ein wirkliches Parlament 
gébén, wenn überhaupt ein Parlament da sein soll. Ungarn 
muss aufhören zwischen zwei Meinungen in dér Mitte stehen
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zu bleiben; zwischen Trennung oder Vertretung in einem 
österreichischen Unterhause giebt es kein Mittleres. In dem 
Augenblicke, wo Ungarn diese Nothwendigkeit einsieht — 
und peinlich genug muss sie dem ungarischen Herzen Bein 
— ist daa Problem gelöst. Ungarn hat ein volles Recht 
darauf die Bedingungen, unter welcben ea Oesterreich in 
Annahme des parlamentariscben Regimenta aich anschliesst, 
auf’s Genaueste zu prüfen, und ich weisa, daaa auf österrei- 
chischer Seite nicbt die geringste Abneigung stattfinden 
wird, den Anapriichen Ungarns mehr als Gereehtigkeit wi- 
derfahren zu lassen. Oesterreich kann nicht inehr thun, bis 
Ungarn die einzige Basis angenommen hat, auf welcher die 
Ver6öhnung stattfinden kann — die Uebertragung des Mini­
muma kaiserlicher Maciit an die grosse Centralvertretung 
dér vereinigten Nationen. Eine schwere Verantwortlichkeit 
lastet nun auf Ungarn. Ea halt aeinen eigenen innern 
Érieden und Fortschritt zuriick, oiine eineu einzígen ver- 
nünftigen oder praktischen Vorschlag entgcgenzubringen. 
Noch mebr, es ftlgt ein grausames Unrecht aeinen Genossen, 
den übrigen Völkern Oesterreichs zu. Mit einer Masaigung 
und einer Selbstbelierrschung würdig dér höchsten Bewun 
derung, hat das östcrreiehische Parlament es abgelelmt seine 
Freiheiten und seine Machtbefugniaae vollstándig auszuübcn  ̂
iiis die ungarisclien Mitglieder durch ihre Gegnnwart es in 
Wahrheit zu einer Centralvertretung für die ganze Nation ge- 
inaclit habén. Die dringendsten Maassregcln, die nothwendig 
sten Geaetze und Verbesserungen sind vertagt bis Ungarn 
einen Zustand dér Dinge angenommen hat, dér doch unver- 
meidlich ist. Die Charte von Oeaterreieiis Freiheit ist gefáhr- 
det durch solche Verzögerung; die blutenden Wunden dér 
österreichischen Finanzen können nicht geheilt werden, bis 
ein vereinigtes Parlament die Autoritát, die Hülfsquellen und 
die Energie des ganzen Staates an diese Aufgabe setzt. Es ist 
dies eine Calamitát, womit die gegenwártige Stimmung
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Ungarns — ich bedaure sagen zu müssen, ungerechter und un- 
grossmüthigor W eise—  Oesterreich heimsucht. Ungarn kann 
nicht auf die Sympathie Europa’s hoffen, wonn ea in solch 
kindischer Hartnackigkeit verliarrt.

Dass das Reichsparlament schliesslich Ungarn in seinen 
Schooss aufnelimen wird, unterlicgt für mich keinem Zwei- 
fel. Ungarn mag ciné Zeit láng sich nocli bei Seite haltén, 
aber das Parlament muss in Bal de die Gescluiftc des Landes 
aufnehmen, und die Berathung weiser, nützlicher und volks- 
thümlicher Gesetze wird nicht anstehen, ihm die Zustimmung 
dér Welt, und allmalich auch die Mitwirkung von Ungarn 
selbst zu gewinnen. Kommt sie aus keiner andern Quelle, 
so wird doch aus dieser aicherlich die Einheit kommen. Das 
uiöge Ungarn wohl beherzigen. Zwar mag ein solcher Vor- 
gang unnöthiger Weise sich in die Lángé ziehen, und von 
manchem Verlust und mancher Gefahr für allé Betheiligten 
begleitet sein; doch am Ende — das liegt in dér Natúr dér 
Dinge —  winkt dér Sieg. Dér Constitutionalismus wird auf 
die Lángé stark genug sein, selbst das widerstrebende Un­
garn zu absorbiren. In freien Institutionen liegt eine Lebens- 
kraft und eine Fáhigkeit dér ABsimilation, genügend um die 
Herzen zu gewinnen und dér Menschen Unterstiitzung anzu- 
ziehen. Ungarns Würde und wahre Intereseen werden am 
bestén berathen sein, wenn das Land bei Zeiten das wahre 
Wesen dér politischen Aufgabe , vor dér es steht, erkennt, 
und wenn es aus eigenem freien Willen eine Constitution 
annimmt, die unvergleichlieh jeden Vortheil erhöht und jedes 
Recht vergrössert, dessen sein Volk sich einst erfreute. Es 
ist aufgefordert, BÍch zu vereinigen, nicht mit devn Hause 
Habsburg, denn das iBt langst schon geschehen, sondern mit 
den Völkern des freien Oesterreichs.
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